
2. Anstalts-, Körperschafts- und Stiftungsrecht 

2.1 Bundesrepublik Deutschland  

2.1.1 Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Jüdisches Museum Berlin“ 
(JMBStiftG) 

vom 16.08.2001 (BGBl I 2001, 2138), zuletzt geändert Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 
05.02.2009 (BGBl I 2009, 160) 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung 

Unter dem Namen "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" wird mit Sitz in Berlin eine rechtsfähige bun-
desunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes.  

§ 2 Zweck der Stiftung 

(1) Zweck der Stiftung ist es, jüdisches Leben in Berlin und in Deutschland, die von hier ausgehenden 
Einflüsse auf das europäische und das außereuropäische Ausland sowie die Wechselbeziehungen zwi-
schen jüdischer und nichtjüdischer Kultur zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begeg-
nung zu schaffen.  

(2) Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere:  

1. Einrichtung und Unterhaltung des Gebäudeensembles des "Jüdischen Museums Berlin" in Berlin, 
Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin; 

2. Übernahme und Unterhaltung der bestehenden Museumssammlung sowie deren Ausbau durch Er-
werb weiterer Realien zur jüdischen Kultur und Geschichte (insbesondere Kunstwerke, Dokumente, 
Archivalien, Bücher und Gegenstände der Alltagskultur und der jüdischen Religionsausübung); 

3. Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung; 

4. Durchführung von wechselnden Sonderausstellungen, Vorträgen, Filmvorführungen, Diskussions-
foren und weiteren Veranstaltungen mit deutscher und internationaler Beteiligung im Sinne des Stif-
tungszwecks; 

5. Einrichtung und Unterhaltung eines Informationszentrums, einer Bibliothek, eines Archivs, eines 
internationalen Bildungs- und Forschungsinstituts sowie sonstiger Einrichtungen im Sinne des Stif-
tungszwecks; 

6. Veröffentlichung von Werken über das Museum, seine Sammlungen und zur jüdischen Kultur und 
Geschichte; 

7. Zusammenarbeit mit deutschen und internationalen Einrichtungen und Museen. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

§ 3 Stiftungsvermögen 



(1) Auf die Stiftung gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in vollem Umfang Eigentum, Besitz, For-
derungen und Rechte der bisherigen landesunmittelbaren "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" über, 
wenn und sobald ein Gesetz des Landes Berlin die Auflösung der Landesstiftung und diesen Vermö-
gensanfall feststellt.  

(2) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung einen jährlichen Zuschuss des Bundes nach 
Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushaltsgesetzes.  

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen. Die Annahme darf nur 
erfolgen, wenn damit keine Auflagen verbunden sind, die die Erfüllung des Stiftungszwecks beein-
trächtigen.  

(4) Zuwendungen Dritter können auch mit der Maßgabe erbracht werden, dass aus diesen Mitteln un-
selbständige Stiftungen oder Sonderfonds gebildet werden, die einen von dem Spender oder der Spen-
derin festzulegenden Namen tragen und im Rahmen der allgemeinen Aufgabenstellung der Stiftung 
zweckgebunden sind; hierzu bedarf es der Zustimmung des Stiftungsrates.  

(5) Erträge des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen sind nur im Sinne des Stiftungszwecks zu 
verwenden.  

§ 4 Satzung 

Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Stiftungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder beschlossen wird und der Genehmigung der auf Bundesebene für die Kultur zuständigen 
obersten Bundesbehörde bedarf. Das Gleiche gilt für Änderungen der Satzung.  

§ 5 Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind  

1. der Stiftungsrat 

2. der Direktor oder die Direktorin 

3. der Beirat. 

§ 6 Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben, vom Bundespräsidenten für eine Amtszeit von fünf Jahren 
berufenen Mitgliedern:  

1. zwei Vertretern oder Vertreterinnen des Bundes, die von der Bundesregierung benannt werden; 

2. einem Mitglied, das der Bundespräsident auswählt; 

3. einem Vertreter oder einer Vertreterin des Landes Berlin, der oder die vom Berliner Senat benannt 
wird; 

4. einem Mitglied, das vom Zentralrat der Juden in Deutschland benannt wird; 

5. zwei von der Bundesregierung nach vorheriger Anhörung des Direktors oder der Direktorin be-
nannten sachverständigen Persönlichkeiten, deren Engagement geeignet ist, die Angelegenheiten der 
Stiftung in besonderer Weise zu fördern. 



(2) Die Zahl der Stiftungsratsmitglieder kann durch die Satzung bis auf zwölf erhöht werden, wobei 
das Benennungsrecht für diese weiteren Mitglieder bei der Bundesregierung liegen muss.  

(3) Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise eine Stellvertretung zu berufen. Dem Stiftungsrat dürfen 
Mitglieder des Beirates nicht angehören; dies gilt nicht für den Vorsitz des Beirates.  

(4) Wiederholte Berufung ist zulässig.  

(5) Ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied, das als Inhaber eines öffentlichen Amtes berufen ist, 
scheidet mit Beendigung dieses Amtes aus dem Stiftungsrat aus. Scheidet jemand vor Ablauf der fünf-
jährigen Amtszeit aus, ist für den Rest der Amtszeit unverzüglich ein Nachfolger oder eine Nach-
folgerin zu berufen.  

(6) Der Stiftungsrat wählt eines der von der Bundesregierung entsandten Mitglieder in den Vorsitz und 
eines der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 berufenen Mitglieder in den stellvertretenden Vorsitz. Wiederwahl 
ist zulässig.  

(7) Der Stiftungsrat entscheidet in allen Angelegenheiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung 
von grundsätzlicher und besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere die Grundzüge der 
Programm- und Ausstellungsgestaltung, die Satzung, der Haushaltsplan sowie bedeutsame Personal-
entscheidungen. Der Stiftungsrat überwacht die Tätigkeit des Direktors oder der Direktorin; der Di-
rektor oder die Direktorin hat hierzu im Stiftungsrat zu berichten.  

(8) Das Nähere regelt die Satzung.  

§ 7 Verfahren des Stiftungsrates 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in der Regel in Sitzungen, die der oder die Vorsitzende nach Bedarf, 
jedoch mindestens zweimal im Jahr einberuft. Auf Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
muss der oder die Vorsitzende eine Sitzung einberufen.  

(2) An den Sitzungen des Stiftungsrates nehmen der Direktor oder die Direktorin und der oder die 
Vorsitzende des Beirates mit Rederecht teil, soweit der Stiftungsrat im Einzelfall nichts anderes be-
schließt. Der Direktor oder die Direktorin ist jederzeit berechtigt, Anträge zu stellen.  

(3) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder sich an einer 
schriftlichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder, soweit nicht in diesem Gesetz oder der Satzung 
etwas anderes vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den 
Ausschlag. Haushaltsangelegenheiten dürfen nicht gegen die Stimmen der Vertreter und Vertreterin-
nen des Bundes entschieden werden. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Eine Beschlussfassung im schriftlichen oder fernschriftli-
chen Umlaufverfahren ist zulässig, wenn alle Stiftungsratsmitglieder sich mit diesem Verfahren 
schriftlich oder fernschriftlich einverstanden erklärt haben und sich mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder an der Abstimmung beteiligen.  

§ 8 Direktor/Direktorin 

(1) Der Direktor oder die Direktorin wird vom Stiftungsrat nach Anhörung des Beirates berufen. Die 
Berufung ist nur mit den Stimmen der Vertreter und der Vertreterinnen des Bundes im Stiftungsrat 
möglich. Die Vertretung des Direktors oder der Direktorin regelt die Satzung.  



(2) Der Direktor oder die Direktorin führt die Geschäfte der Stiftung. Er oder sie entscheidet in allen 
Angelegenheiten der Stiftung, soweit dafür nicht der Stiftungsrat zuständig ist. Er oder sie vertritt die 
Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.  

§ 9 Beirat 

(1) Der Beirat hat mindestens fünf und höchstens 15 Mitglieder. Sie werden vom Stiftungsrat für fünf 
Jahre berufen, nachdem dieser Vorschläge des Direktors oder der Direktorin eingeholt hat. Erneute 
Berufung ist zulässig. Nach Maßgabe der Satzung können stellvertretende Mitglieder berufen werden. 
§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.  

(2) Der Beirat berät den Stiftungsrat und den Direktor oder die Direktorin in fachlichen Fragen.  

(3) Die Mitglieder des Beirates wählen aus ihrer Mitte jeweils eine Person in den Vorsitz und in den 
stellvertretenden Vorsitz. Der oder die Vorsitzende beruft die Beiratssitzungen ein und leitet sie.  

(4) Das Nähere regelt die Satzung.  

§ 10 Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Beirates üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus. Die Erstat-
tung von Reisekosten und sonstigen Auslagen richten sich nach den Bestimmungen, die für die un-
mittelbare Bundesverwaltung gelten.  

§ 11 Aufsicht, Haushalt, Rechnungsprüfung 

Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht der auf Bundesebene für die Kultur zuständigen obersten 
Bundesbehörde. Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für die Rechnungslegung 
der Stiftung werden die Bestimmungen entsprechend angewandt, die für die unmittelbare Bundesver-
waltung gelten. Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 
den Bundesrechnungshof.  

 

§ 12 Beschäftigte 

(1) Die Geschäfte der Stiftung werden in der Regel durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (An-
gestellte und Arbeiter) wahrgenommen. Auf diese sind die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
des Bundes jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden.  

(2) Die Stiftung übernimmt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes alle Rechte und Pflichten 
aus den bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen der bisherigen landesunmittelbaren "Stif-
tung Jüdisches Museum Berlin".  

(3) Die Stiftung besitzt Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes. Der oder 
die Vorsitzende des Stiftungsrates ist oberste Dienstbehörde und ernennt die Beamten und Beamtinnen 
der Stiftung, soweit nicht die Befugnis zur Ernennung durch die Satzung dem Direktor oder der Di-
rektorin übertragen ist.  

§ 13 Berichterstattung 

Die Stiftung legt regelmäßig einen öffentlich zugänglichen Bericht über ihre bisherige Tätigkeit und 
ihre Vorhaben vor.  



§ 14 Gebühren 

Die Stiftung kann nach näherer Bestimmung der Satzung Gebühren und sonstige Entgelte für die Be-
nutzung von Stiftungseinrichtungen und für Veranstaltungen erheben.  

§ 15 Dienstsiegel 

Die Stiftung führt ein Dienstsiegel.  

§ 16 Übernahme von Rechten und Pflichten 

(1) Mit ihrem Entstehen übernimmt die "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" die Rechte und Pflichten, 
welche für die zum selben Zeitpunkt aufgelöste landesunmittelbare Stiftung gleichen Namens begrün-
det worden sind.  

(2) Erster Direktor der Stiftung wird der Direktor der aufgelösten Stiftung. Bis zur unverzüglichen 
Konstituierung des Stiftungsrates führt der Stiftungsrat der aufgelösten Stiftung kommissarisch dessen 
Geschäfte.  

(3) Für die Zeit bis zum Inkrafttreten der nach § 4 vorgesehenen Satzung findet die Verordnung des 
Landes Berlin über die Satzung der "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" vom 23. Juni 1999 (GVBl. S. 
359) entsprechende Anwendung.  

§ 17 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am gleichen Tage in Kraft wie dasjenige des Landes Berlin, das die bestehende 
"Stiftung Jüdisches Museum Berlin" auflöst und den Vermögensanfall an die durch dieses Gesetz er-
richtete "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" bestimmt. Der Beauftragte der Bundesregierung für die 
Angelegenheiten der Kultur und der Medien gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
bekannt. 

2.1.2 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland" (Artikel 1 d. Gesetzes zur Errichtung einer 

Stiftung "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland") (HdGStiftG) 
vom 28.02.1990 (BGBl I 1990, 294), zuletzt geändert Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 

05.02.2009 (BGBl I 2009, 160) 

§ 9 Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen 

(1) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen besteht aus bis zu fünfzehn Vertretern gesellschaftli-
cher Gruppen, unter anderem aus Vertretern von Religionsgesellschaften sowie Vereinigungen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

(…) 

 

 



2.2 Baden-Württemberg 

2.2.1 Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg (StiftG) 
Vom 04.10.1977 (GBl. 1977, 408), zuletzt geändert durch Art 25 Achte AnpassunggsVO vom 

25.01.2012 (GBl. S.65) 

VIERTER TEIL Besondere Arten von Stiftungen 

1. Abschnitt Kirchliche Stiftungen 

§ 22 Begriffsbestimmung 

Kirchliche Stiftungen sind rechtsfähige Stiftungen, die 

1. überwiegend kirchlichen Aufgaben, insbesondere dem Gottesdienst, der Verkündigung, der 
Wohlfahrtspflege, der Erziehung oder der Bildung zu dienen bestimmt sind und nach der Satzung der 
Aufsicht einer Kirche oder anderen Religionsgemeinschaft mit der Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (Religionsgemeinschaft) unterstehen sollen oder 

2. als kirchliche Stiftungen die Genehmigung oder die Verleihung der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsfähigkeit erhalten haben, weil sich ihre Zwecke sinnvoll nur in organisatorischer Zuordnung zu 
einer Religionsgemeinschaft erfüllen lassen. 

§ 23 Geltende Rechtsvorschriften 

Auf die kirchlichen Stiftungen finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist. 

§ 24 Entstehung 

Der Antrag auf Anerkennung oder Verleihung der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit kann für 
kirchliche Stiftungen nur von einer Religionsgemeinschaft gestellt werden. Kirchlichen Stiftungen 
wird die öffentlich-rechtliche Rechtsfähigkeit verliehen, wenn dies beantragt wird und wenn die Stif-
tungen öffentlichen Zwecken dienen. 

§ 25 Stiftungsverwaltung, Stiftungsaufsicht 

(1) Für die Verwaltung und Beaufsichtigung kirchlicher Stiftungen gelten die von der Religionsge-
meinschaft erlassenen Vorschriften. Sind solche nicht erlassen, sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Aufgaben der Stiftungsbehörde insoweit durch die zuständige 
Behörde der Religionsgemeinschaft wahrgenommen werden. 

(2) Für kirchliche Stiftungen, die für Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung bestimmt sind, 
kann die Religionsgemeinschaft die nach § 81 Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 19 
erforderlichen Satzungsbestimmungen ganz oder teilweise durch allgemeine Regelungen ersetzen. 

(3) Die Stiftungsbehörde kann aus wichtigem Grund Auskünfte über die Vermögensverhältnisse sowie 
Nachweise über die ordnungsgemäße Verwaltung und Beaufsichtigung einer kirchlichen Stiftung ver-
langen, die nicht für Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung bestimmt ist. 

§ 26 Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung, Vermögensanfall 

(1) Die §§ 14 und 21 finden auf kirchliche Stiftungen, die für Zwecke des Gottesdienstes und der Ver-
kündigung bestimmt sind, mit der Maßgabe Anwendung, daß die Aufgaben der Stiftungsbehörde in-



soweit durch die zuständige Behörde der Religionsgemeinschaft wahrgenommen werden und die ge-
troffenen Maßnahmen der Stiftungsbehörde mitzuteilen sind. Bei anderen kirchlichen Stiftungen kön-
nen die nach §§ 14 und 21 vorgesehenen Maßnahmen der Stiftungsbehörde nur im Einvernehmen mit 
der Religionsgemeinschaft getroffen werden. 

(2) In den Vorschriften über den Vermögensanfall (§ 88 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 
19) tritt an die Stelle des Fiskus des Landes die Religionsgemeinschaft oder die von ihr bestimmte 
juristische Person. 

§ 27 Stiftungsverzeichnis 

Das Stiftungsverzeichnis wird für kirchliche Stiftungen bei der obersten Behörde der Religionsge-
meinschaft geführt. § 4 Abs. 3, §§ 40 und 41 sind auf kirchliche Stiftungen nicht anzuwenden. Die 
Einsicht in das Stiftungsverzeichnis kirchlicher Stiftungen ist jedem gestattet, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht. 

§ 28 Stiftungsbehörde 

Stiftungsbehörde ist für kirchliche Stiftungen das Kultusministerium. 

§ 29 Rechtsstellung bestehender Stiftungen 

(1) Stiftungen, die nach bisherigem Recht rechtsfähige kirchliche Stiftungen waren, und Anstalten, die 
nach bisherigem Recht als rechtsfähige kirchliche Stiftungen galten, sind kirchliche Stiftungen im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Über die Eigenschaft einer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Stiftung als kirchliche 
Stiftung entscheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium, in des-
sen Geschäftsbereich der Zweck der Stiftung überwiegend fällt. Antragsberechtigt sind die staatlichen 
und kirchlichen Behörden, die die Verwaltung der Stiftung oder die Aufsicht über die Stiftung bean-
spruchen, das vertretungsberechtigte Stiftungsorgan, der Stifter und seine Erben. 

 

§ 30 Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten auch für Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften, 
die die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen. 

2. Abschnitt Kommunale Stiftungen 

§ 31 

(1) Auf die Verwaltung und Wirtschaftsführung der örtlichen Stiftungen im Sinne des § 101 der Ge-
meindeordnung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung Anwendung. Auf die Verwaltung und 
Wirtschaftsführung der übrigen kommunalen Stiftungen finden die für die kommunalen Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts geltenden Vorschriften Anwendung, bei denen sie errichtet 
sind. 

(2) Im übrigen finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. An die Stelle von § 8 Abs. 2 und 3, §§ 9 bis 13 und § 20 Abs. 2 bis 5 treten die für die kommunalen 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts geltenden Bestimmungen über die Aufsicht. 



2. In den Vorschriften über den Vermögensanfall (§ 88 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 
19) tritt an die Stelle des Fiskus des Landes die kommunale Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts. 

3. Bekanntmachungen nach §§ 16 und 19 werden, wenn das Landratsamt nach Nummer 4 Stiftungs-
behörde ist, nach den für die öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises geltenden Bestimmun-
gen durchgeführt. Ist der örtliche Wirkungskreis einer Stiftung nach ihrer Satzung auf eine Gemeinde 
begrenzt, kann die Bekanntmachung auch in der für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen 
dieser Gemeinde bestimmten Form durchgeführt werden. 

4. Stiftungsbehörde im Sinne des § 3 Abs. 1 ist die Rechtsaufsichtsbehörde der Körperschaft oder An-
stalt des öffentlichen Rechts, bei der die Stiftung errichtet ist. 

3. Abschnitt Fideikommißauflösungsstiftungen 

§ 32 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Stiftungen, die aus Anlaß der Auflösung von Famili-
enfideikommissen errichtet worden sind oder auf die sonst die aus Anlaß der Auflösung von Familien-
fideikommissen erlassenen Bestimmungen ganz oder teilweise Anwendung finden. 

FÜNFTER TEIL Sonderregelung für den ehemals badischen Landesteil 

§ 33 Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Teils gelten nur für Stiftungen im Sinne des badischen Stiftungsgesetzes in 
der Fassung vom 19. Juli 1918 (GVBl. S. 254), ausgenommen die kirchlichen Stiftungen nach §§ 3 
und 5 des badischen Stiftungsgesetzes. Die Rechtsstellung der übrigen Stiftungen bleibt unberührt. 

 

 

SECHSTER TEIL Schlußbestimmungen 

§ 39 Bestehende Stiftungen 

(1) Auf bestehende Stiftungen finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. 

(2) Stiftungen, die keine Satzung oder eine nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Sat-
zung haben, sind verpflichtet, den Stiftungsbehörden innerhalb eines Jahres, kirchliche Stiftungen 
innerhalb von zwei Jahren, nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Satzung vorzulegen, die mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes übereinstimmt. Zuständig für den Beschluß über den Erlaß oder die Än-
derung der Satzung sind die in der Satzung oder dem Stiftungsgeschäft bestimmten Organe. Fehlt eine 
solche Satzungsbestimmung, ist das oberste Beschlußorgan der Stiftung zuständig. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung der Stiftungsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Stiftungsbehörde 
die Satzung nicht innerhalb von sechs Monaten beanstandet. 

(3) Rechte und Pflichten, die sich aus den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Verträgen mit 
den Kirchen ergeben, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unberührt. 

§ 42 Änderung des württembergischen Gesetzes über die Kirchen 

(Änderungsanweisungen) 



 

 

2.2.2 Württ. Gesetz über die Kirchen 
Vom 03.03.1924 (Württ. RegBl. 1924, 93) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.05.1978 

(GBl. S. 286) Der Landtag hat am 09.02.1924 das folgende Gesetz beschlossen, dass hiermit 
verkündet wird: 

I. Die kirchlichen Rechtspersonen. 

1. Öffentliche Körperschaften. 

§ 1 

(1) Die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Kirchen im Sinn dieses Gesetzes sind die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die isra-
elitische Religionsgemeinschaft. 

§ 2 

(1) Die Kirchengemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Kirchengemeinden im Sinn dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Gemeinden der evangelischen 
Kirche, der katholischen Kirche und der israelitischen Religionsgemeinschaft mit Einschluß der 
rechtsfähigen Tochter- und Gesamtgemeinden. 

(3) (aufgehoben) 

 

§ 3 

(1) (aufgehoben) 

(2) (aufgehoben) 

(3) Die vermögensrechtlichen Folgen der Änderung werden von der Oberkirchenbehörde nach den 
Grundsätzen des kirchlichen Rechts, in Ermangelung solcher Grundsätze nach billigem Ermessen 
geregelt, wenn nicht die beteiligten Kirchengemeinden eine gültige Vereinbarung treffen. 

§ 4 

(aufgehoben) 

§ 5 

Das Domkapitel und die Landkapitel der katholischen Kirche sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Neubildungen von Landkapiteln erlangen diese Rechtsstellung durch Anerkennung des Mi-
nisteriums für Kultus und Sports. § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kirchensteuergesetzes gilt entsprechend.*  

§ 6 

(aufgehoben) 



2. Stiftungen und Anstalten. 

§ 7 

(aufgehoben) 

§ 8 

(aufgehoben) 

§ 9 

(aufgehoben) 

3. Religiöse Genossenschaften. 

§ 10 

Religiöse Genossenschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts. 

II. Die Mitglieder der Kirchen. 

1. Der Austritt Bekenntnismündiger. 

§§ 11 - 47 

(aufgehoben) 

 

 

 

IV. Sammlungen und Gebühren. 

1. Sammlungen. 

§ 48 

(1) Die kirchlichen Körperschaften sind befugt, in oder vor den kirchlichen Räumen, bei kirchlichen 
Feiern oder durch öffentlichen Aufruf für kirchliche oder milde Zwecke zu sammeln. 

(2) Weitergehende Befugnisse, die einzelnen Kirchengemeinden nach örtlichem Herkommen zu-
stehen, bleiben unberührt. 

(3) Kirchliche Haus- oder Straßensammlungen unterliegen den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften 
(vergl. Art. 13 Abs. 1, 2 und 4 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871, Reg.Bl. S. 
391). 

(4) Kirchliche Körperschaften im Sinne der §§ 48 bis 50 und 55 sind die Kirchen, kirchlichen Ge-
meindeverbände und Kirchengemeinden des Landes. 

2. Gebühren. 



§ 49 

(1) Für die Erteilung beglaubigter Auszüge aus den vor dem 1. Januar 1876 geführten Kirchenbüchern 
(vergl. § 73 des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung 
vom 6. Februar 1875, Reichs-Gesetzbl. S. 23) gilt der Gebührentarif zu diesem Reichsgesetz entspre-
chend. Auf Erhebungen aus den Kirchenbüchern, zu denen eine amtliche Verpflichtung nicht besteht, 
insbesondere auf die Herstellung von Stammbäumen, findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

(2) Die vor dem 1. Januar 1876 geführten Kirchenbücher sind auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
Soweit nicht durch Verordnung etwas anderes bestimmt wird, ist der genannte Tarif auch für die Vor-
legungsgebühr maßgebend. 

(3) Nähere Bestimmungen, insbesondere über die diese Kirchenbücher betreffenden Verpflichtungen 
gegenüber bürgerlichen Behörden, bleiben der Verordnung vorbehalten. 

§ 50 

(1) Die Ansprüche der Geistlichen oder kirchlichen Beamten und der kirchlichen Körperschaften oder 
Stiftungen auf die in § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 oder durch kirchliche Satzung festgesetzten Ge-
bühren für einzelne von den Beteiligten gewünschte Amtshandlungen der Kirchendiener und für die 
Benützung kirchlichen Eigentums oder kirchlicher Einrichtungen werden nach den gesetzlichen Vor-
schriften über öffentlich-rechtliche Ansprüche geltend gemacht und vollstreckt. Nach denselben ge-
setzlichen Vorschriften werden Ansprüche auf herkömmliche Leistungen der Kirchengenossen für den 
Dienst der Mesner oder andere kirchliche Zwecke geltend gemacht und vollstreckt. Gebühren, die dem 
bürgerlichen Recht unterstehen, sind von dieser Vorschrift ausgenommen; ob Gebühren öffentlich-
rechtlich sind, bestimmt sich nach dem Grund der gebührenpflichtigen Leistung. 

(2) Kirchliche Gebührensatzungen bedürfen der staatlichen Genehmigung, wenn sie für Personen, die 
der beteiligten Kirche nicht angehören, jedoch nach dem öffentlichen Recht die Teilnahme an einer 
kirchlichen Einrichtung oder eine Dienstleistung eines Kirchendieners beanspruchen können vergl. 
Ziffer III Nr. 1 und IV der K. Verordnung vom 12. September 1818, Reg.Bl. S. 497), höhere Gebühren 
vorsehen als für die Kirchengenossen. Die Genehmigung wird für ortskirchliche Satzungen von dem 
Oberamt erteilt. 

V. Kirchliche Beamte. 

§ 51 

(1) Wird ein im öffentlichen Kirchendienst verwendeter Geistlicher oder ein kirchlicher Beamter 
durch Erkenntnis eines kirchlichen Gerichts wegen einer dienstlichen Verfehlung vom Amt entfernt 
oder von einem kirchlichen Gericht oder der Oberkirchenbehörde mit einer Geldstrafe belegt oder 
wegen Dienstunfähigkeit ohne seine Zustimmung vom Amt enthoben, so kann das Ministerium für 
Kultus und Sport die Entscheidung auf Antrag der Oberkirchenbehörde für vollstreckbar erklären, 
wenn sie einer zwangsweisen Vollstreckung bedarf. 

(2) Das Oberamt trifft auf Ersuchen der Kirchenbehörde die Maßnahmen, die zur Durchführung der 
für vollstreckbar erklärten Entscheidung erforderlich sind. Die Bestimmungen über die Zwangsvoll-
streckung wegen öffentlich-rechtlicher Ansprüche sind entsprechend anzuwenden. 

§ 52 



(1) Ist zur Durchführung einer dienstlichen Untersuchung gegen einen Geistlichen oder kirchlichen 
Beamten die staatliche Mitwirkung erforderlich, so kann das Ministerium für Kultus und Sport auf 
Antrag der Oberkirchenbehörde das Oberamt beauftragen, einzelne Beweise zu erheben. In Untersu-
chungen wegen Verletzung der Lehrverpflichtung findet eine staatliche Mitwirkung nicht statt. 

(2) Für die Zulässigkeit der Vernehmung und Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen, das 
Recht der Verweigerung des Zeugnisses, Gutachtens oder Eides und die Art der Beeidigung gelten die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung. Die baren Auslagen, die durch die Beweiserhebung erwachsen, 
sind der Staatskasse von der Kirche zu erstatten. 

§ 53 

(1) Die kirchlichen Disziplinarbehörden sind berechtigt, in dienstlichen Untersuchungen gegen Geist-
liche oder kirchliche Beamte Zeugen und Sachverständige zu laden. 

(2) Einem kirchlichen Disziplinargericht kann durch Verordnung die Befugnis verliehen werden, in 
der mündlichen Verhandlung Zeugen und Sachverständige mit bürgerlicher Wirkung zu beeidigen, 
sofern nach der Satzung der Kirche mindestens der vierte Teil der an der Verhandlung und Entschei-
dung teilnehmenden Mitglieder, jedoch mindestens zwei, ein richterliches Hauptamt bekleiden und für 
die Dauer des Hauptamts in das kirchliche Gericht berufen werden. 

(3) Das Ausbleiben eines Zeugen oder Sachverständigen und die Verweigerung des Zeugnisses, Gut-
achtens oder Eides hat keine bürgerlichen Rechtsfolgen. 

§ 54 

(1) Wenn ein Geistlicher oder kirchlicher Beamter infolge strafgerichtlicher Verurteilung zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter unfähig wird, verliert er für die Dauer der Unfähigkeit die mit dem Kirchen-
amt verbundene staatsrechtliche Stellung, sowie die Befugnis zur Beteiligung an der kirchlichen Be-
steuerung. 

(2) Wird gegen einen Geistlichen oder kirchlichen Beamten ein gerichtliches Strafverfahren eingelei-
tet, das die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nach sich ziehen kann, so kann das Minis-
terium für Kultus und Sport den vorläufigen Eintritt der in Abs. 1 bezeichneten Rechtsfolgen verfügen. 
Sie treten kraft Gesetzes ein, wenn ein noch nicht rechtskräftiges Urteil erlassen ist, das die Unfähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nach sich zieht. Die Dauer dieser vorläufigen Rechtsfolgen 
bestimmt sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung über die vorläufige Dienstenthebung der 
Gemeindebeamten. 

§ 55 

(1) Die Amtsbezeichnungen, die die kirchlichen Körperschaften innerhalb ihrer Zuständigkeit den 
Geistlichen und kirchlichen Beamten verleihen, werden als öffentliche Amtsbezeichnungen anerkannt. 

(2) Die Amtsbezeichnungen der kirchlichen Beamten müssen ihre Eigenschaft als kirchliche Beamte 
erkennen lassen und den sachlichen Aufgaben des Amts entsprechen. 

§ 56 

Die mit dem Kirchenamt verbundene staatsrechtliche Stellung, sowie die Befugnis der Geistlichen und 
kirchlichen Beamten zur Mitwirkung bei der kirchlichen Besteuerung setzt den Besitz der deutschen 
Reichsangehörigkeit voraus. 



§ 56a 

Kirchliche Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind die Angestellten der kirchlichen Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, ohne 
die Geistlichen. 

VI. Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen. 

1. Verpflichtungen kirchlicher Körperschaften. 

§ 57 

(1) Über vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen kirchlichen Gemeinden, Gemeindeverbänden 
oder Stiftungen derselben Kirche, für die nicht die Zuständigkeit bürgerlicher Gerichte, Verwaltungs-
gerichte oder Verwaltungsbehörden begründet ist, wird im kirchlichen Verwaltungsverfahren ent-
schieden. Gegen die Entscheidung, die die Oberkirchenbehörde in solchen Streitigkeiten oder in den 
Fällen des § 3 Abs. 3 trifft, können die beteiligten Körperschaften oder Stiftungen nach den Vor-
schriften des § 62 Abs. 2 den Verwaltungsgerichtshof anrufen, sofern seine Anrufung nicht durch Sat-
zung der Kirche ausgeschlossen wird. 

(2) Für Streitigkeiten, die die Besteuerung betreffen (§§ 27 Abs. 2 und 32 Abs. 3), kann die Anrufung 
des Verwaltungsgerichtshofs nicht ausgeschlossen werden. 

§ 58 

Stellt die Oberkirchenbehörde in Ausübung ihres Aufsichtsrechts eine öffentliche vermögensrechtliche 
Verbindlichkeit einer kirchlichen Körperschaft oder Stiftung fest, so steht dieser in den Grenzen des 
Art. 13 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 (Reg.Bl. S. 485) die 
Rechtsbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu, sofern sie nicht durch Satzung der Kirche aus-
geschlossen wird. Die Vorschriften über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Verwal-
tungsbehörden (vergl. Art. 59 ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege) finden entspre-
chende Anwendung. 

§ 59 

(1) Die Oberkirchenbehörden sind berechtigt, die in den §§ 57, 58 und 60 bezeichneten kirchlichen 
Entscheidungen auf Grund einer Bescheinigung des Verwaltungsgerichtshofs über die Zulässigkeit der 
Vollstreckung nach den für Entscheidungen der Verwaltungsbehörden geltenden Vorschriften zu voll-
strecken, sofern nicht die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofs oder die Rechtsbeschwerde durch 
kirchliche Satzung (§§ 57 Abs. 1 und 58) oder Stiftungsbestimmung (§ 60) ausgeschlossen ist. Die 
Bescheinigung ist zu erteilen, wenn die Entscheidung rechtskräftig ist. 

(2) Die Vorschriften der §§ 20 Abs. 1 und 21 Abs. 2 werden durch die Bestimmungen dieses Ab-
schnitts nicht berührt. 

2. Streitigkeiten über Stiftungen. 

§ 60 

(aufgehoben) 

§ 61 



(aufgehoben) 

3. Streitigkeiten zwischen bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden. 

§ 62 

(1) Entstehen Streitigkeiten zwischen bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden oder Stiftungen 

1. auf Grund des § 76 Abs. 2, 

2. auf Grund der genehmigten Ausscheidung des Ortskirchenvermögens und des Mesner- 
und Organisteneinkommens (Art. 32 und 48 des Evangelischen Kirchengemeindegesetzes 
in Verbindung mit § 76 Abs. 1 Satz 2 des gegenwärtigen Gesetzes und Art. 13 bis 16 des 
Lehrereinkommensgesetzes vom 8. August 1907, Reg.Bl. S. 338), 

3. auf Grund der Art. 31 bis 41, 43, 44 Abs. 1 und 2, 46 Abs. 1 bis 3 und 7 und 49 des 
Evangelischen Kirchengemeindegesetzes in Verbindung mit § 76 Abs. 1 Satz 2 des gegen-
wärtigen Gesetzes und 

4. auf Grund des Art. 23 des Katholischen Pfarrgemeindegesetzes, 

so entscheidet auf Anrufung der beteiligten Körperschaften oder Stiftungen das Oberamt, auf ihre 
Beschwerde das Ministerium des Innern im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus und Sport. Für 
die Beschwerdefrist gelten die Vorschriften des § 20 Abs. 3. 

(2) Gegen die Entscheidung des Ministeriums des Innern können die beteiligten Körperschaften oder 
Stiftungen binnen eines Monats nach der Eröffnung den Verwaltungsgerichtshof anrufen. Für die An-
rufung gelten entsprechend die Vorschriften über die Rechtsbeschwerdefrist (vergl. Art. 59 und 60 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege), für das weitere Verfahren die Vorschriften über das Ver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten in erster Instanz (vergl. Art. 17 ff. des genannten Gesetzes). Die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs erstreckt sich auf die Kosten des Verwaltungsverfahrens. 

(3) Das Oberamt kann in dringenden Fällen auf Antrag vorläufige Anordnungen über die in § 76 Abs. 
2 geregelten Benützungsrechte treffen. 

4. Wirksamkeit kirchlicher Satzungen. 

§ 63 

(1) Gegenüber einer Verfügung des Ministeriums für Kultus und Sport, die eine Bestimmung einer 
kirchlichen Satzung, einen Beschluß einer kirchlichen Körperschaft oder eine Verordnung einer kirch-
lichen Behörde für unwirksam erklärt, steht der Oberkirchenbehörde die Rechtsbeschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof (vergl. Art. 59 ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege) zu. 

(2) Die Verfügung ist zulässig, wenn die kirchliche Festsetzung mit den Gesetzen, den auf Grund der 
Gesetze erlassenen allgemeinen staatlichen Vorschriften oder den in § 66 Abs. 2 bezeichneten kirchli-
chen Satzungen im Widerspruch steht. Sie erfolgt durch Eröffnung an die Oberkirchenbehörde. 

(3) Statt die Verfügung zu treffen, kann das Ministerium für Kultus und Sport eine Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs über die Wirksamkeit der kirchlichen Festsetzung herbeiführen. Der Ver-
waltungsgerichtshof verfährt nach den für die Rechtsbeschwerde geltenden Grundsätzen. 

VII. Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 



§ 64 

Soweit andere Religionsgesellschaften oder gleichstehende Vereinigungen (Art. 137 Abs. 7 der 
Reichsverfassung) nach den Bestimmungen der Reichsverfassung Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind oder durch Beschluß des Staatsministeriums die Rechtsstellung öffentlicher Körperschaf-
ten erhalten, werden ihre staatsrechtlichen Verhältnisse im Sinne dieses Gesetzes durch Verordnung 
geregelt. 

VIII. Schlussbestimmungen. 

1. Verordnungen und Satzungen. 

§ 65 

(1) Sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die ausdrücklich vorbehaltenen oder zu seinem 
Vollzug erforderlichen Verordnungen nach Anhörung der Oberkirchenbehörde von dem Ministerium 
für Kultus und Sport, soweit sie die kirchliche Besteuerung betreffen, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium, soweit sie Verpflichtungen bürgerlicher Gemeinden berühren, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium des Innern, in den Fällen der §§ 49 Abs. 3 und 53 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Justizministerium zu erlassen. 

(2) (aufgehoben) 

(3) (aufgehoben) 

(4) Soweit dieses Gesetz auf die Vorschriften oder Grundsätze anderer Gesetze Bezug nimmt, kann die 
entsprechende Anwendung dieser Gesetze durch Verordnung näher geregelt werden. Vorschriften über 
das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof sind von dieser Bestimmung ausgenommen. 

§ 66 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Satzungen der Kirchen werden im Sinn dieses Gesetzes erst 
wirksam, wenn sie durch das kirchliche Amtsblatt, beim Mangel eines Amtsblatts in der üblichen 
Weise bekannt gemacht sind. 

(2) Soweit für kirchliche Satzungen die staatliche Genehmigung oder Anerkennung erforderlich ist, 
dürfen die Satzungen oder spätere Änderungen derselben erst nach der Erteilung der Genehmigung 
oder Anerkennung verkündet werden. 

2. Zuständigkeit der Behörden. 

§ 67 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Befugnisse, die es dem Staat vorbehält, von 
dem Ministerium für Kultus und Sport wahrgenommen. 

§ 68 

(1) Die Oberkirchenbehörde kann namens der Kirchengemeinden die Rechtsbehelfe geltend machen, 
die ihnen nach diesem Gesetz zustehen, und die Kirchengemeinden in dem Verfahren vertreten. 

(2) Vor der Entscheidung über die in den §§ 20, 61 und 62 bezeichneten Rechtsbehelfe und die in den 
§§ 42 und 43 vorgesehenen Rechtsbeschwerden ist die Oberkirchenbehörde zu hören. 



(3) Die kirchliche Oberbehörde, der die in diesem Gesetz der Oberkirchenbehörde zugewiesenen Ver-
richtungen zustehen, wird von der Kirche bestimmt. 

IX. Gesetzesänderungen und Übergangsbestimmungen. 

§ 69 

(1) Die Bestimmungen über die Religionsgesellschaften, die nach der Reichs- und Landesverfassung 
noch gelten, treten außer Kraft, soweit sie mit den Vorschriften dieses Gesetzes im Widerspruch ste-
hen. 

(2) Das Gesetz, betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur Katholischen Kirche, 
vom 30. Januar 1862 (Reg.Bl. S. 59), Art. 1 des Gesetzes, betreffend die religiösen Dissidentenver-
eine, vom 9. April 1872 (Reg.Bl. S. 151), die Gesetze, betreffend das Disziplinarverfahren gegen 
evangelische Geistliche, vom 18. Juli 1895 (Reg.Bl. S. 233) und, betreffend das kirchliche Gesetz über 
Ausübung der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte im Falle der Zugehörigkeit des Königs zu 
einer anderen als der evangelischen Konfession, vom 28. März 1898 (Reg.Bl. S. 75), sowie das Ge-
setz, betreffend die israelitische Religionsgemeinschaft, vom 8. Juli 1912 (Reg.Bl. S. 224) werden 
aufgehoben. 

§ 70 

Das Evangelische Konsistorium als Staatsbehörde wird aufgehoben. 

§ 71 

(1) Soweit das bisherige Recht in Streitigkeiten über kirchliche Bauten zwischen einer Kirchenge-
meinde oder kirchlichen Stiftung und einer bürgerlichen Gemeinde (vergl. Art. 39 des Evangelischen 
Kirchengemeindegesetzes), dem Staat oder einem Dritten die Feststellung des Baubedürfnisses dem 
Evangelischen Konsistorium zugewiesen hat, kommt diese Feststellung der evangelischen Oberkir-
chenbehörde mit der Maßgabe zu, daß sich die Anfechtung der Feststellung nach dem bisherigen 
Recht bestimmt. 

(2) In Art. 136 Abs. 1 Ziff. 2 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 28. Juli 
1899 (Reg.Bl. S. 423) werden die Worte "(Evangelisches Konsistorium, Bischöfliches Ordinariat)" 
gestrichen. 

(3) Verordnungen über die Rechtsverhältnisse der evangelischen Kirche, die nach der Reichs- und 
Landesverfassung noch gelten und mit den Vorschriften dieses Gesetzes nicht im Widerspruch stehen, 
bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung in Kraft. 

§ 72 

(1) Der Katholische Kirchenrat ist auf Antrag des Bischöflichen Ordinariats durch Verordnung des 
Staatsministeriums aufzuheben. Bis zur Aufhebung des Katholischen Kirchenrats gilt für die Verwal-
tung der Pfründen der katholischen Kirche das bisherige Recht. 

(2) (Änderungsanweisungen) 

§ 73 

(1) Die evangelisch-theologischen Seminare und die katholischen Konvikte werden durch Vereinba-
rung des Ministeriums für Kultus und Sport mit der Oberkirchenbehörde in die Leitung und Verwal-



tung der Oberkirchenbehörde überführt, soweit diese Anstalten der Erziehung und Verpflegung der 
Zöglinge und ihrer besonderen Vorbildung zum Kirchendienst dienen. Die entgegenstehenden Best-
immungen werden durch Verordnung aufgehoben. 

(2) Soweit die niederen evangelischen Seminare für die allgemeine Vorbildung der künftigen Geistli-
chen bestimmt sind, werden ihre staatsrechtlichen Verhältnisse samt den Staatsleistungen im Einver-
nehmen mit der Oberkirchenbehörde durch Verordnung geregelt. 

(3) Die entsprechenden Vereinbarungen und Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Finanzmi-
nisteriums, soweit sie die Staatsleistungen betreffen. 

§ 74 

(1) Solange die Staatsleistungen für kirchliche Zwecke nicht abgelöst oder nach unveränderlichem 
Maßstab für die Dauer begrenzt sind, gelten folgende Bestimmungen: 

Stiftungen, die zum Unterhalt der Geistlichen bestimmt sind, dürfen diesem Zweck ohne staatliche 
Genehmigung nicht entfremdet werden. 

Die Kirchen sind verpflichtet, dem Ministerium für Kultus und Sport über den Vermögensstand, die 
Einnahmen und Ausgaben der kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts und der öffentlichen 
kirchlichen Stiftungen die verlangte Auskunft zu erteilen und die zur Erteilung der Auskunft erforder-
lichen Erhebungen vorzunehmen, sowie die erforderlichen Nachweise vorzulegen, soweit die Aus-
kunft, Erhebung oder Vorlegung wegen der Bemessung der Staatsleistungen verlangt wird. 

(2) Die Vorschriften des § 25 Abs. 3 finden insolange keine Anwendung. 

 

§ 75 

(1) Das Evangelische Kirchengemeindegesetz und das Katholische Pfarrgemeindegesetz in der Fas-
sung vom 22. Juli 1906 (Reg.Bl. S. 255 und 294) nebst den Gesetzen, betreffend die Einwirkung von 
Armenunterstützung auf öffentliche Rechte, vom 23. Juli 1910 (Reg.Bl. S. 411) und, betreffend die 
Neuwahl der Kirchengemeinde- und Kirchenstiftungsräte, vom 13. August 1919 (Reg.Bl. S. 223) tre-
ten außer Kraft, soweit § 76 nichts anderes bestimmt. 

(2) (aufgehoben) 

(3) (aufgehoben) 

(4) (aufgehoben) 

(5) (aufgehoben) 

§ 76 

Die Art. 30 bis 49 und 51 des Evangelischen Kirchengemeindegesetzes und die Art. 22 und 23 des 
Katholischen Pfarrgemeindegesetzes bleiben in Kraft. Die Art. 32 bis 49 und 51 des Evangelischen 
Kirchengemeindegesetzes gelten für die katholischen Kirchengemeinden sinngemäß. 

(Änderungsanweisungen) 

§ 77 



Für Änderungen der israelitischen Kirchenverfassung, die den Bestand, die Geschäftsordnung oder die 
Befugnisse der das Ortskirchenvermögen verwaltenden Vertretungskörper betreffen, gelten die Vor-
schriften des § 75 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. 

Allgemeine Vorschriften der israelitischen Religionsgemeinschaft über die Dienstbezüge ihrer Rabbi-
ner und landeskirchlichen Beamten unterliegen in demselben Umfang der staatlichen Genehmigung 
wie die entsprechenden Vorschriften der evangelischen Kirche. Den Rabbinern stehen die Religions-
lehrer und Vorsänger gleich. 

§ 78 

(aufgehoben) 

§ 79 

(aufgehoben) 

§ 80 

(1) Art. 10 Nr. 10 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege wird aufgehoben. 

(2) Art. 10 Nr. 12, 14 und 18 des Gesetzes findet auf Kirchengemeinden oder kirchliche Stiftungen 
keine Anwendung. 

(3) In Art. 10 Nr. 17 des Gesetzes werden die Worte "Kirchen und" gestrichen. 

(4) Auf die Vollstreckung des Vorbescheids, den die kirchliche Aufsichtsbehörde einem Kirchendie- 

ner nach Art. 2 Nr. 2 des Gesetzes erteilt, finden die Bestimmungen des § 51 entsprechende Anwen-
dung. 

§ 81 

(Änderungsanweisungen) 

§ 82 

(1) Die K. Verordnung, betreffend die Vorschriften über das Verfahren bei Religionsänderungen, vom 
30. Juli 1819 (I. Ergänzungsband zum Reg.Bl. S. 310) wird aufgehoben. 

(2) Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung vom 4. März 1879 (Reg.Bl. S. 50) tritt 
bezüglich der Geistlichen und kirchlichen Beamten, Art. 47 der Gerichtskostenordnung vom 30. De-
zember 1921 (Reg.Bl. S. 621) bezüglich der Kirchenbücher außer Kraft. 

§ 83 

(1) Die Gesetze und Verordnungen über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken mit Ausnahme 
des § 11 Nr. 2 der Verfügung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens vom 25. Mai 1920 
(Reg.Bl. S. 317) werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Verpflichtungen des Staats zu Leistungen für kirchliche 
Zwecke wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Durch kirchliche Maßnahmen als solche werden diese 
Verpflichtungen nicht erweitert. 

§ 84 



Auf die Kongregationen, denen die Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung erteilt worden ist, 
finden die Vorschriften der §§ 25 bis 53 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. Diese Bestim-
mung tritt am 1. April 1925 in Kraft. 

§ 85 

Für die Vollziehbarkeitserklärung oder Genehmigung kirchlicher Steuerbeschlüsse und die Genehmi-
gung oder Anerkennung kirchlicher Satzungen auf Grund dieses Gesetzes werden Sporteln nicht erho-
ben. 

§ 86 

(aufgehoben) 

§ 86 a 

(aufgehoben) 

§ 87 

Dieses Gesetz ist dringlich und tritt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit dem 1. April 1924 in 
Kraft. 

Stuttgart, den 3. März 1924. 

2.3 Bayern 

Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) 
Vom 26.09.2008 (GVBl 2008, 834) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

(…) 

 (3) 1 Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, die ausschließlich 
öffentliche Zwecke verfolgen und mit dem Staat, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer 
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
in einem organischen Zusammenhang stehen, der die Stiftung selbst zu einer öffentlichen Einrichtung 
macht. 2 Als öffentliche Zwecke gelten die der Religion, der Wissenschaft, der Forschung, der Bil-
dung, dem Unterricht, der Erziehung, der Kunst, der Denkmalpflege, der Heimatpflege, dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Sport, den sozialen Aufgaben oder sonst dem Gemeinwohl 
dienenden Zwecke. 

(4) Stiftungen des öffentlichen Rechts sind ferner kirchliche Stiftungen (Art. 21 Abs. 1), die aus-
schließlich kirchliche Zwecke verfolgen und mit einer Kirche im Sinn des Art. 21, einer kirchlichen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinn des Art. 26a des Kirchensteuergesetzes oder einer sons-
tigen Körperschaft im Sinn des Art. 24 in einem organischen Zusammenhang entsprechend Abs. 3 
Satz 1 stehen. 

1. Titel Entstehung der Stiftungen, Stiftungsverzeichnis 



Art. 4 

(1) Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung führt ein allgemein zugängliches Verzeichnis 
der rechtsfähigen Stiftungen mit Sitz in Bayern mit Ausnahme der kirchlichen Stiftungen (Stiftungs-
verzeichnis). 

(…) 

4. Titel Umwandlung des Zwecks und Erlöschen von Stiftungen 

Art. 9 

1 Ist für den Fall des Erlöschens einer Stiftung kein Anfallsberechtigter bestimmt, so fällt das Vermö-
gen einer kommunalen Stiftung (Art. 20) an die entsprechende Gebietskörperschaft, das einer kirchli-
chen Stiftung (Art. 21) an die entsprechende Kirche, im Übrigen an den Fiskus. 2 Das angefallene 
Vermögen ist tunlichst in einer dem Stiftungszweck entsprechenden Weise zu verwenden. 3 Nach 
Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen. 4 Dabei ist die 
soziale und bekenntnismäßige Bindung der erloschenen Stiftung zu berücksichtigen. 

Zweiter Abschnitt Stiftungsaufsicht 

Art. 10 

(…) 

(2) 1 Als oberste Stiftungsaufsichtsbehörden sind zuständig 

(…) 

2. das Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Stiftungen, die der Religion, der Bildung, dem 
Unterricht, der Erziehung oder dem Sport gewidmet sind, 

(…) 

Vierter Abschnitt Kirchliche Stiftungen 

Art. 21 

(1) 1 Kirchliche Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwie-
gend kirchlichen Zwecken der katholischen, der evangelisch-lutherischen oder der evangelisch-refor-
mierten Kirche gewidmet sind und nach dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Stifters der 
Aufsicht der betreffenden Kirche unterstellt sein sollen. 2 Kirchliche Stiftungen sind insbesondere die 
ortskirchlichen Stiftungen und die Pfründestiftungen. 

(2) Eine Stiftung wird nicht schon dadurch zu einer kirchlichen, dass ein kirchlicher Amtsträger als 
Stiftungsorgan bestellt ist oder dass satzungsgemäß nur Angehörige einer bestimmten Konfession von 
der Stiftung begünstigt werden. 

Art. 22 

(1) Eine kirchliche Stiftung ist auf Antrag der betreffenden Kirche als rechtsfähig anzuerkennen, wenn 
die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks durch das Vermögen der Stiftung gesi-
chert erscheint oder von der betreffenden Kirche gewährleistet wird. 



(2) Kirchliche Stiftungen dürfen nur mit Zustimmung der betreffenden Kirche anerkannt, umgewan-
delt oder aufgehoben werden. 

(3) 1 Im Übrigen finden auf die kirchlichen Stiftungen die Vorschriften des Ersten Abschnitts dieses 
Gesetzes Anwendung; in Art. 3 Abs. 3 tritt an die Stelle der Regierung das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus, in Art. 5 Abs. 4 Satz 1 an die Stelle der Anerkennungsbehörde die zuständige 
kirchliche Behörde. 2 Die Ergänzung der Satzung einer kirchlichen Stiftung bei ihrer Anerkennung 
bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behörde. 3 Art. 8 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass auf Antrag der betreffenden Kirche eine Zusammenlegung oder Zulegung von kirchlichen 
Stiftungen des öffentlichen Rechts auch erfolgen kann, wenn die Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 
BGB nicht erfüllt sind. 

Art. 23 

(1) 1 Die kirchlichen Stiftungen unterstehen der Aufsicht der betreffenden Kirche. 2 Der Erlass allge-
meiner Vorschriften über Namen, Sitz, Zweck, Vertretung, Verwaltung und Beaufsichtigung kirchli-
cher Stiftungen ist Aufgabe der Kirchen. 

(2) Die bestehenden Vorschriften über die staatliche Betreuung kirchlicher Gebäude im Rahmen einer 
dem Staat obliegenden Baupflicht bleiben unberührt. 

Art. 24 

Die Vorschriften dieses Titels gelten in gleicher Weise für die entsprechenden Stiftungen der israeliti- 

schen Kultusgemeinden, der sonstigen Religionsgemeinschaften und der weltanschaulichen Gemein-
schaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts in Bayern sind. 

Fünfter Abschnitt Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 25 

(…) 

(3) Stiftungen, die nach Art. 5 Abs. 4 der Kirchengemeindeordnung vom 24. September 1912 (GVBl S. 
911) bisher durch kirchliche Organe verwaltet wurden, gelten weiterhin als kirchliche Stiftungen im 
Sinn dieses Gesetzes. 

(4) Ausschließlich oder überwiegend kirchlichen oder religiösen Zwecken der katholischen, der evan-
gelisch-lutherischen oder der evangelisch-reformierten Kirche gewidmete Stiftungen, welche bis zum 
1. Januar 1996 satzungsgemäß von einer Behörde des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeinde-
verbands zu verwalten sind, gelten weiterhin nicht als kirchliche Stiftungen. 

Art. 29 

(…) 

(3) 1 Bestehende Verpflichtungen zur Leistung besonderer Reichnisse in Geld oder Naturalien an 
Geistliche oder an weltliche Kirchendiener bleiben bis zu deren Ablösung unberührt. 2 Für die Ablö-
sung ist der zu diesem Zeitpunkt geltende Kapitalisierungsfaktor des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl I S. 230) in der jeweils geltenden Fassung 
maßgeblich. 

 



 

2.4 Berlin 

Gesetz über die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum 
(Stiftungsgesetz Neue Synagoge Berlin) 

Vom 15.12.2007 (GVBl. 2007, 626) 

§ 1 [Anwendungsbereich] 

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der landesunmittelbaren rechtsfähigen Stiftung des öffent-
lichen Rechts Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum. 

§ 2 [Stiftungszweck] 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Kunst und Kultur so-
wie die Förderung der Volksbildung und der Zusammenarbeit mit anderen deutschen und internatio-
nalen Einrichtungen im Sinne der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens. Zur Verwirkli-
chung dieser Zwecke ist es insbesondere Aufgabe der Stiftung, 

1. das Zusammenleben der jüdischen und nichtjüdischen Menschen, das jüdische und nichtjüdische 
Miteinander in Deutschland, Europa und der Welt aktiv zu fördern, 

2. Lehr-, Lern- und Forschungsort sowie ein von Deutschland, insbesondere von Berlin geprägtes 
Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit und jüdischen Glaubens zu sein, 

3. das Andenken an die jüdischen Menschen, vor allem in der Zeit des nationalsozialistischen Re-
gimes, das Gedenken an ihre Verfolgung und ihren Widerstand zu bewahren sowie das Wirken jüdi-
scher Bürgerinnen und Bürger in der deutschen Geschichte zu würdigen und ihre kulturellen und wis-
senschaftlichen Leistungen als Teil deutschen kulturellen Erbes zu pflegen, zu erforschen und auf 
vielfältige Weise darzustellen, 

4. ein Zentrum der Koordinierung, Erforschung und Publizierung wissenschaftlicher und kultureller 
Leistungen jüdischer Menschen in Deutschland zu schaffen, das Wissen über Geschichte und Herkunft 
zu bewahren und hierfür ein Archiv zu betreiben sowie eine ständige Ausstellung zu unterhalten, 

5. eine Stätte jüdischen Lebens, der Pflege jüdischer Kultur und Tradition sowie der Begegnung mit 
entsprechenden Einrichtungen zu bilden, 

6. die Zusammenarbeit mit anderen deutschen und internationalen Einrichtungen, insbesondere israeli-
schen und osteuropäischen Vereinigungen, auch im Bereich der Forschung zu pflegen.(…) 

(…) 

§ 6 [Der Stiftungsrat] 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. 

(2) Dem Stiftungsrat gehören an: 

1. der oder die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 

2. das für Religionsgemeinschaften zuständige Mitglied des Senats, 



3. ein weiteres Mitglied des Senats, 

4. zwei weitere Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. 

(3) Der Stiftungsdirektor oder die Stiftungsdirektorin kann nicht zum Mitglied des Stiftungsrates beru-
fen werden. 

(4) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 4 werden auf Vorschlag des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde 
zu Berlin durch das für Religionsgemeinschaften zuständige Senatsmitglied für die Dauer von fünf 
Jahren berufen. Nach Ablauf der Amtsperiode üben sie ihr Amt weiter aus, bis ein Nachfolger oder 
eine Nachfolgerin berufen ist. Erneute Berufungen sind zulässig. 

(5) Das Mitglied nach Absatz 2 Nr. 3 wird durch den Senat benannt. 

(6) Die Mitglieder im Stiftungsrat nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 können sich durch Staatssekretäre oder 
Staatssekretärinnen vertreten lassen. Für jedes Mitglied nach Absatz 2 Nr. 1 und 4 wird auf Vorschlag 
des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ein stellvertretendes Mitglied durch das für Religi-
onsgemeinschaften zuständige Senatsmitglied berufen; Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. (…) 

§ 7 [Verfahren im Stiftungsrat] 

(1) Der Vorsitz im Stiftungsrat wird von dem für Religionsgemeinschaften zuständigen Mitglied des 
Senats oder dessen Vertretung wahrgenommen. (…) 

§ 8 [Satzung] 

Der Stiftungsrat erlässt die Satzung der Stiftung, die nähere Bestimmungen über die Organisation und 
Verwaltung der Stiftung und die Tätigkeit ihrer Organe und des Beirats trifft; sie bedarf der Zustim-
mung des für Religionsgemeinschaften zuständigen Mitglieds des Senats und wird im Amtsblatt für 
Berlin veröffentlicht. 

(…) 

 

 

2.5 Brandenburg 

Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg (StiftGBbg) 
Vom 20.04.2004 (GVBl. I 2004, 150), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Kommunalrechts-

reform-AnpassungsG vom 23.09.2008 (GVBl. S. 202, 207) 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 Kirchliche Stiftungen, Familienstiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbstständige Stiftungen, deren Zweck es ist, 
überwiegend kirchlichen Aufgaben zu dienen und die nach dem Willen des Stifters von einer Kirche 
verwaltet werden. Die Vorschriften über kirchliche Stiftungen gelten entsprechend für Stiftungen, 
deren Zwecke der Erfüllung von Aufgaben einer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft die-
nen, die den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft besitzt. 



(2) Familienstiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbstständige Stiftungen, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohl der Mitglieder einer oder mehrerer bestimmter Familien dienen. 

§ 4 Stiftungsbehörde, Anerkennungsbehörde, Stiftungsaufsicht  

(…) 

(3) Kirchliche Stiftungen im Sinne des § 2 Abs. 1 unterliegen nicht der Aufsicht des Landes. Familien-
stiftungen im Sinne des § 2 Abs. 2 unterliegen nur insoweit der Aufsicht des Landes, als sicherzustel-
len ist, dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht dem Gemeinwohl zuwiderlaufen. 

Abschnitt 2 Stiftungsaufsicht  

§ 5 Anerkennung 

(…) 

(2) Die Anerkennung einer Stiftung als kirchliche Stiftung bedarf der Zustimmung der von der Kirche 
bestimmten kirchlichen Behörde. Satz 1 gilt entsprechend für die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 den kirchli-
chen Stiftungen gleichgestellten Stiftungen. 

§ 10 Satzungsänderungen, Auflösung, Zusammenschluss 

(1) Die Auflösung, der Zusammenschluss mehrerer Stiftungen sowie eine Änderung des Stiftungs- 

zwecks durch Satzungsänderung können vom zuständigen Stiftungsorgan beschlossen werden, soweit 
das Stiftungsgeschäft oder die Satzung dem nicht entgegenstehen. Die Beschlüsse zur Auflösung einer 
oder zum Zusammenschluss zweier oder mehrerer Stiftungen sowie vom zuständigen Stiftungsorgan 
gefasste Beschlüsse zu Satzungsänderungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Stif-
tungsbehörde. Beinhaltet die Satzungsänderung eine Verlegung des Stiftungssitzes in ein anderes 
Bundesland, bedarf dies der Zustimmung der Stiftungsbehörde sowohl des entlassenden als auch des 
aufnehmenden Bundeslandes. Beschlüsse, die eine Änderung im Sinne des Satzes 1 beinhalten, bedür-
fen auch bei kirchlichen Stiftungen im Sinne des § 4 der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde. 

(2) Bevor eine Genehmigung nach Absatz 1 erteilt wird, ist dem noch lebenden Stifter Gelegenheit zu 
geben, sich zu den Beschlüssen der zuständigen Stiftungsorgane zu äußern. 

§ 11 Vermögensanfall  

Ist in der Satzung für den Fall des Erlöschens der Stiftung weder ein Anfallsberechtigter bestimmt 
noch einem Stiftungsorgan die Bestimmung des Anfallsberechtigten übertragen, so fällt das Vermögen 

(…) 

2. einer kirchlichen Stiftung oder einer kirchlichen Stiftung gleichgestellte Stiftung der Kirche, Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu, die die Stiftung verwaltet oder beaufsichtigt, 

(…) 

§ 12 Entscheidung über die Rechtsnatur einer Stiftung 

(1) Bei Ungewissheit über die Rechtsnatur einer Stiftung entscheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde. 
Kommt eine kirchliche oder den kirchlichen Stiftungen gleichgestellte Stiftung in Betracht, so ist vor 
der Entscheidung die betroffene Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu hören. 



(2) Der Antrag auf Entscheidung nach Absatz 1 kann von jedem gestellt werden, der ein berechtigtes 
Interesse an der Entscheidung glaubhaft macht. 

 

 

2.6 Bremen 

2.6.1 Bremisches Stiftungsgesetz (BremStiftG)  
Vom 07.03.1989 (Brem. GBl. 1989, 163), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

27.02.2007 (GVBl. S. 181) 

3. Abschnitt Besondere Vorschriften 

§ 16 Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, deren Zweck es ist, überwiegend kirchliche Aufgaben zu 
dienen und die 

1. von einer Kirche im Sinne von Artikel 61 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, 
ihren Verbänden oder Einrichtungen errichtet oder 

2. organisatorisch mit ihnen verbunden oder 

3. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind oder 

4. ihren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche im Sinne von Nummer 1, ihren Verbän-
den oder Einrichtungen erfüllen können. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf kirchliche Stiftungen mit folgender Maßgabe Anwen-
dung: 

1. die Anerkennung der Stiftung kann nur erfolgen, wenn die zuständige Kirchenbehörde anerkannt 
hat, daß die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, 

2. die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 erteilt die zuständige Kirchenbehörde, 

3. für die Verwaltung der kirchlichen Stiftungen gelten die §§ 6 und 7 nur, soweit keine entsprechen-
den kirchlichen Vorschriften bestehen, 

4. die Genehmigung von Satzungsänderungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 erteilt die zuständige Kirchenbe-
hörde; diese teilt der Stiftungsbehörde die von ihr genehmigten Satzungsänderungen mit. Im übrigen 
ergehen die Entscheidungen der Stiftungsbehörde nach den §§ 8 und 9 im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Kirchenbehörde, 

5. an die Stelle der Stiftungsaufsicht nach den §§ 11, 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, §§ 13 bis 15 tritt die Auf-
sicht nach kirchlichem Recht durch die zuständige Kirchenbehörde, 

6. beim Erlöschen der Stiftung findet § 10 entsprechend Anwendung. An die Stelle des Landes tritt die 
Kirche. Die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft gelten 
entsprechend. 



(3) Die Ansätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Stiftungen der Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

4. Abschnitt Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 18 Bestehende Stiftungen 

(…) 

(3) Über die Eigenschaft einer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Stiftung als kirchliche 
Stiftung entscheidet die Stiftungsbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde der Kirche 
oder der dieser gleichgestellten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft (§ 16 Abs. 3). 

 

 

2.6.2 Gesetz, betreffend die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an die Jüdische Gemeinde im Lande Bremen 

Vom 13.05.1952 (Brem. GBl. 1952, 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1996 
(Brem.GBl. S. 375) 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Der Jüdischen Gemeinde im Lande Bremen wird auf Grund des Artikels 61 der Landesverfassung der 
Freien Hansestadt Bremen die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes verliehen. 

§ 2 

Eine Änderung der Verfassung der Israelitischen Gemeinde in Bremen ist dem Senat mitzuteilen. 

Auf Verlangen des Senats ist ihm auch über andere wesentliche Verhältnisse der Jüdischen Gemeinde 
im Lande Bremen, insbesondere über die Zahl der Mitglieder, über die Zusammensetzung der Ver-
waltungsorgane der Gemeinde und über ihre Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bekanntgemacht im Auftrage des Senats. 

Bremen, den 13. Mai 1952. 

Anlage 

Verfassung der Israelitischen Gemeinde im Lande Bremen 

§ 1 Die Israelitische Gemeinde im Lande Bremen 

Die Israelitische Gemeinde im Lande Bremen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Gebiet 
des Landes Bremen. Sie ist die Religionsgemeinschaft der Juden im Lande Bremen. 

§ 2 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder der Gemeinde können alle Personen mit Wohnsitz im Lande Bremen werden, welche, 
nach dem jüdischen Religionsgesetz Juden sind. 



2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben, welche der Gemeindevorstand den Beitreten-
den oder ihrem gesetzlichen Vertreter schriftlich erklärt. 

3. Mitglieder der Gemeinde werden ohne Aufnahme die minderjährigen Kinder von Eltern, welche 
beide Gemeindemitglieder sind. 

4. Die Mitglieder sind zu ehrenamtlicher Mitarbeit nach ihren Kräften verpflichtet, sofern nicht triftige 
Gründe dagegen bestehen. 

§ 3 Verlust der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft geht verloren 

a) durch Erklärung des Austritts aus der Gemeinde gegenüber dem zuständigen Standesbeamten; 

b) durch Austritt aus dem Judentum, erklärt gegenüber dem zuständigen Standesbeamten, oder durch 
Annahme einer anderen Religion; 

c) durch Verlegung des Wohnsitzes nach einem Ort außerhalb des Landes Bremen, es sei denn, daß 
die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft mit dem Gemeindevorstand 

d) durch Ableben; 

e) durch Ausschließung wegen Gemeinde-Unwürdigkeit durch den Vorstand. 

2. Die Mitgliedschaft erlischt mit ordentlicher Bekanntgabe der vorstehenden Verlustgründe. Für die 
Befreiung der bisherigen Mitglieder von Leistungen gegenüber der Gemeinde gilt das Bremische 
Recht. 

§ 4 Vorstand der Gemeinde 

1. Der Vorstand der Gemeinde besteht aus sieben Gemeindemitgliedern (Vorsteher) mit, gleichem 
Stimmrecht, welche eine Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren wählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Scheidet ein Vorsteher vorzeitig aus, so können die übrigen Vorstandsmitglieder für die rest-
liche Amtszeit des Ausscheidenden einen anderen Vorsteher kooptieren. Wählbar ist jedes unbeschol-
tene Gemeindemitglied, das mindestens 25 Jahre alt ist und mindestens sechs Monate Mitglied der 
Gemeinde ist. 

2. Der Vorstand wählt nach seiner Konstituierung ein Präsidium, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden. 

3. Das (Präsidium verwaltet die Gemeindegeschäfte; es vertritt die Gemeinde nach außen durch zwei 
seiner Mitglieder, darunter in der Regel den Vorsitzenden. 

4. Dem Vorstand liegt die Beschlußfassung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten ob. Er ent-
scheidet mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Zu seinen Sit-
zungen kann der Vorstand geeignete Persönlichkeiten als Sachverständige oder Gäste - ohne Stimm-
recht - hinzuziehen. 

5. Ein Vorsteher verliert sein Amt, wenn der Vorstand unter Innehaltung der Bestimmungen über Ver-
fahren und Mehrheit bei Verfassungsänderungen und nach Anhören dieses Vorsteherses beschließt. 
Dem ausgeschlossenen Vorsteher steht das Recht auf Berufung in einer ad hoc einzuberufenden Mit-
gliederversammlung zu. 



§ 5 Mitgliederversammlungen 

1. Jedes Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, in der Ersatzwahlen für. die durch 
Ablauf ihrer Wahlperiode ausscheidende - Vorstandsmitglieder vorzunehmen sind. Die Versammlung 
ist durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung unter Wahrung einer Frist von sechs 
Tagen zu berufen. Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind alle Gemeindemitglieder, die 
am Tage der Versammlung das 20. Lebensjahr vollendet haben. 

2. Der Vorstand kann nach seinem Ermessen außerordentliche Mitgliederversammlungen berufen, 
wenn ihm dies geboten scheint oder ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. 

§ 6 Aufgaben der Gemeinde 

1. Der Gemeinde liegen insbesondere ob: 

a) Fürsorge für den jüdischen Kultus; 

b) Fürsorge für das jüdische Bestattungswesen; 

c) jüdische Wohlfahrtspflege; 

d) jüdische Bildung, Lehre und religiöse Unterhaltung; 

e) jüdische Statistik und Archiv; 

f) eigene Selbstverwaltung (einschl. der Finanzgebarung und Vermögensverwaltung). 

2. Der Vorstand kann weitere jüdische Aufgabengebiete nach Anhörung der Mitgliederversammlung 
übernehmen. 

3. Politische Angelegenheiten aller Art sind vom gesamten Tätigkeitsgebiet der Gemeinde ausge-
schlossen. 

§ 7 Gemeindeausschüsse 

1. Für einzelne Aufgabengebiete kann der Vorstand besondere Ausschüsse bilden und abberufen. Aus-
schußmitglieder können volljährige Gemeindemitglieder sein. Jedem Ausschuß soll wenigstens ein 
Vorsteher angehören. Die Amtszeit eines Ausschußmitgliedes endet spätestens nach drei Jahren. Wie-
derwahl ist zulässig. 

2. Die Ausschüsse sind nicht befugt, die Gemeinde nach außen zu vertreten. Sie haben grundsätzliche 
oder wichtige Fragen dem Vorstand zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 8 Kultuskommission 

1. Der Kultus wird nach dem jüdischen Religionsgesetz durch eine Kultuskommission geleitet. Ihr 
gehören nur männliche Gemeindemitglieder an. Im übrigen finden auf die Kultuskommission die Be-
stimmungen über Gemeindeausschüsse Anwendung. 

2. Der Vorstand kann die Kultuskommission mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Bestattungswe-
sens betrauen. 

§ 9 Bildung 

1. Der Gemeinde obliegt es, ihren Mitgliedern jüdische Bildung zu vermitteln. 



2. Religionsunterricht und religiöse Vortragswesen unterliegen der Mitwirkung der Kultuskommissi-
on. 

§ 10 Wohlfahrtspflege 

1. Für ihre Mitglieder übernimmt die Gemeinde neben den öffentlichen und sonstigen Einrichtungen 
die Aufgaben zusätzlicher Fürsorge nach Maßgabe ihrer Mittel. 

2. Zur Fürsorge gehören die Aufgaben der Wohlfahrt, der Altersfürsorge, der Jugendbetreuung und 
des Gesundheitswesens. 

§ 11 Steuern und Beiträge, Haushaltsplan 

1. Der Vorstand beschließt Ordnungen über die Erhebung gemeindlicher Steuern und Beiträge von den 
Mitgliedern. 

2. Der Vorstand stellt alljährlich - nach Vorberatung im Finanzausschuß - einen Haushaltsplan für das 
kommende Jahr auf. 

3. über Abweichungen vom Haushaltsplan, die nur bei Vorliegen triftiger Gründe zulässig sind, hat 
der Vorstand zu beschließen. 

4. Geschäftsjahr der Gemeinde ist das Kalenderjahr. 

§ 12 Änderung der Verfassung 

1. Diese Verfassung darf nur geändert werden, wenn der Vorstand sie mit einer Mehrheit von fünf 
Vorstehern beschließt. 

2. Verfassungsänderungen bedürfen einer zweiten Lesung im Vorstand, welche nicht vor Ablauf von 
14 Tagen nach der ersten Lesung stattfinden darf. 

3. Einer zweiten Lesung bedarf es nicht, wenn eine Mitgliederversammlung die vom Vorstand be-
schlossene Verfassungsänderung angenommen hat. 

§ 13 Übergangsregelung 

1. Der Ablauf der Amtszeit der gegenwärtig im Amt befindlichen Vorsteher wird zum 31. Dezember 
1952 bestimmt. Mit Inkrafttreten und staatlicher Genehmigung dieser Verfassung erhalten die derzei-
tigen Vorsteher volle Stimmberechtigung. 

2. Von den im Jahre 1952 für die Zeit nach dem 31. Dezember 1952 neu zu wählenden Vorstandsmit-
gliedern scheiden zwei am 31. Dezember 1953 und zwei am 31. Dezember 1954 aus. Die Ausschei-
denden werden durch das Los bestimmt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. 

 

 

2.6.3  Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an den Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland 

Vom 22.02.1962 (Brem. GBl. 1962, 56) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 



§ 1 

Dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland wird für das Land Bremen die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. 

§ 2 

Änderungen der Verfassung sind dem Senat mitzuteilen. Ihm ist auf Verlangen auch über andere we-
sentliche Verhältnisse der Religionsgesellschaft in Bremen, insbesondere über die Zahl der Gemein-
den und Mitglieder, über die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane der Religionsgesellschaft und 
ihrer Gemeinden und über die Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bekanntgemacht im Auftrage des Senats. 

Bremen, den 28. Februar 1962. 

 

 

2.6.4 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Bremen 

Vom 24.03.1964 (Brem. GBl. 1964, 41) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Bremen wird die Rechtsstellung einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts verliehen. 

§ 2 

Änderungen der Verfassung sind dem Senat mitzuteilen. Ihm ist auf Verlangen auch über andere we-
sentliche Verhältnisse der Religionsgesellschaft in Bremen, insbesondere über die Zahl der Gemein-
den und Mitglieder, über die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane der Religionsgesellschaft und 
ihrer Gemeinden und über die Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bremen, den 24. März 1964. 

 

 

 

2.7 Hamburg 

2.7.1 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen 

Vom 15.10.1973 (HmbGVBl. 1973, 434), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27.11.2007 (HmbGVBl. S. 407) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 



§ 1 

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Religionsgesellschaften und Weltan-
schauungsvereinigungen auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verlei-
hen, wenn sie ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg haben und durch ihre Verfassung (Sat-
zung) und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. 

(2) Sind einer Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung mit Sitz außerhalb Hamburgs 
in einem anderen Bundesland die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen worden, 
so verleiht ihr der Senat auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts auch für das 
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, wenn im Übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen. 

(3) Für selbständige gebietliche Gliederungen von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsver-
einigungen, insbesondere für Gemeinden und Gemeindeverbände, gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(4) 1 Soweit vorhandene selbständige gebietliche Gliederungen, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, geteilt oder zusammengelegt werden, werden die neu entstehenden Gliederungen damit 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 2 Der Senat stellt durch Rechtsverordnung für diese Gliede-
rungen fest, dass sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(5) Der Senat kann die Verordnungsermächtigungen der Absätze 1 bis 4 durch Rechtsverordnung auf 
die zuständige Behörde weiter übertragen. 

§ 2 

(1) Die Körperschaften nach § 1 ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes nach Maßgabe ihrer Verfassungen. 

(2) 1 Die Verfassungen sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde, soweit sie die Voraussetzungen der Verleihung oder die gesetzliche Vertretung betreffen. 2 
Sie sind insoweit im Amtlichen Anzeiger zu veröffentlichen. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des Antrages ausdrücklich widerspricht. 

§ 3 

(1) 1 Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen sowie deren selbständige gebietli-
che Gliederungen bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. 2 § 2 
gilt auch für diese Körperschaften des öffentlichen Rechts; ihre geltenden Verfassungen bedürfen kei-
ner Genehmigung. 

(2) 1 Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach Absatz 1 bestehenden Körperschaf-
ten festzustellen. 2 Der Senat kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zuständige Be-
hörde weiter übertragen. 

§ 4 

Es werden aufgehoben: 



1. das Reglement für die fremden Religions-Verwandten vom 19. September 1785 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-a), 

2. die Konzession für die Deutsch-Evangelisch-Reformierten vom 7. November 1785 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-b), 

3. die Konzession für die Französisch-Reformierten vom 1. März 1786 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222-c), 

4. das Reglement über die Verhältnisse der fremden christlichen Religions-Verwandten in der Freien 
und Hansestadt Hamburg vom 20. Oktober 1814 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 222-d), 

5. die Konzession der englisch-reformierten Gemeinde vom 28. Januar 1818 (Sammlung des bereinig-
ten hamburgischen Landesrechts I 222-e), 

6. die Konzession der englisch-bischöflichen Gemeinde vom 17. Januar 1834 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 222-f), 

7. die Konzession der Baptistengemeinde vom 21. Mai 1858 (Sammlung des beieinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-h), 

8. das Gesetz, betr. Aufhebung der dem Collegium der Sechziger hinsichtlich der Bildung neuer reli-
giöser Gemeinschaften erteilten Vollmacht vom 28. September 1860 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts I 222-i), 

9. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte öffentlich-rechtlicher Körperschaften an die rö-
misch-katholischen Kirchengemeinden in Bergedorf und Cuxhaven vom 16. Februar 1921 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-k), 

10. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Vereinigung der Mennoniten-Gemeinden im Deutschen Reiche« vom 8. November 1922 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-l), 

11. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Baptistengemeinde »Eben-Ezer« in Hamburg vom 26. Mai 1924 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts I 222-n), 

12. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Freie evangelisch-lutherische Bekenntniskirche zu St. Anschar in Hamburg« vom 29. September 
1924 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-o), 

13. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Evangelisch-lutherische Zionsgemeinde unveränderter Augsburger Konfession in Hamburg« vom 29. 
September 1924 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-p), 

14. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Baptistengemeinde Zoar in Hamburg« vom 29. September 1924 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts I 222-q), 

15. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Neuapostolische Kirche im hamburgischen Staatsgebiet vom 4. Mai 1925 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222-r), 



16. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an 
die Jüdische Gemeinde in Hamburg vom 8. November 1948 (Sammlung des bereinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-u), 

17. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die »Ge-
meinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 222-v), 

18. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Christliche Wissenschaft (Christian Science) in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des be-
reinigten hamburgischen Landesrechts I 222-w), 

19. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die »Rus-
sisch-Orthodoxe Gemeinde in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des bereinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-x), 

20. das Gesetz über die Gewährung der Rechte öffentlich-rechtlicher Körperschaften an Römisch-
katholische Kirchengemeinden in Hamburg vom 13. April 1962 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 107), 

21. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Rö-
misch-katholische Kirchengemeinde St. Olaf in Hamburg-Horn vom 25. April 1969 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 81), 

22. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Evan-
gelisch-methodistische Kirche in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2. Februar 1970 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 45,98), 

23. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Rö-
misch-katholische Kirchengemeinde Hl. Geist in Hamburg-Farmsen vom 12. Juni 1970 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 191). 

§ 5 

1 Dieses Gesetz tritt am 1. November 1973 in Kraft. 2 § 4 Nummern 1 bis 7 und Nummern 9 bis 23 
tritt mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß § 3 Absatz 2 in Kraft. 

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Oktober 1973.  
Der Senat 

 

 

2.7.2 Hamburgisches Stiftungsgesetz  
Vom 14.12.2005 (HmbGVBl.  2005, 521) 

§ 2 - Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Öffentliche Stiftungen sind Stiftungen, die überwiegend der Allgemeinheit dienen, insbesondere 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/uwm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-StiftGHArahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-StiftGHApP2�


(3) Kirchliche Stiftungen sind öffentliche Stiftungen, die als kirchliche Stiftungen von der zuständigen 
Kirchenbehörde anerkannt worden sind. Den kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind Stiftungen, die 
Aufgaben einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaft wahrnehmen und als dieser zugeordnete Stiftungen von der zuständigen Stelle 
der Körperschaft anerkannt worden sind. 

§ 3 - Stiftungsverzeichnis 

(…) 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen: 

(…) 

5.  

gegebenenfalls die Eigenschaft als kirchliche Stiftung. 

(…) 

§ 5 - Stiftungsaufsicht 

(1) Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht der zuständigen Behörde; die Aufsicht erstreckt sich auf 
die Einhaltung der Satzung und der gesetzlichen Vorschriften. Private Stiftungen (§ 2 Absatz 1) unter-
liegen der Aufsicht nur insoweit, als sicherzustellen ist, dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht 
dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen. Staatsverträge, die die Übertragung von Aufgaben der 
Rechtsaufsicht über kirchliche Stiftungen (§ 2 Absatz 3 Satz 1) auf eine als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts anerkannte Kirche vorsehen, bleiben unberührt. 

(…) 

§ 7 - Änderung der Satzung, Auflösung, Zulegung und Zusammenlegung  

(…) 

(2) Die Stiftung kann ihre Auflösung beschließen, wenn 

1. hierfür sachliche Voraussetzungen im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung festgelegt sind und 
diese Voraussetzungen vorliegen, oder 

2. der Stiftungszweck erreicht ist oder nicht mehr erfüllt werden kann. 

Ist bei einer kirchlichen Stiftung der Vermögensanfall nicht geregelt, so fällt das Stiftungsvermögen 
im Falle ihrer Auflösung an die jeweilige Kirche; Entsprechendes gilt für Stiftungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 2. 

(3) Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Behörde; 
bei kirchlichen Stiftungen ist darüber hinaus die Zustimmung der zuständigen Kirchenbehörde erfor-
derlich. Ist der Stifter am Leben, so soll er zuvor gehört werden. Im Falle der Zusammenlegung er-
langt die neue Stiftung die Rechtsfähigkeit mit der Genehmigung der Zusammenlegung. 

(…) 
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2.8 Hessen 

Hessisches Stiftungsgesetz8 
Vom 04.04.1966 (GVBl. I 1966, 77), zuletzt geändert durch Art. 5 Siebentes Gesetz zur Gel-
tungsverlängerung und Änderung befristeter Rechtsvorschriften vom 27.09.2012 (GVBl. I S. 

209) 

§ 20   Kirchliche und weltanschauliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind die überwiegend kirchlichen, diakonischen, 
karitativen oder religiösen Zwecken einer Kirche gewidmeten Stiftungen, die organisatorisch mit der 
Kirche verbunden sind oder deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit der Kirche erfüllt werden 
können. 

(2) Unbeschadet des § 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dürfen kirchliche Stiftungen nur im Einver-
nehmen mit der betreffenden Kirche als rechtsfähig anerkannt, umgewandelt, zusammengelegt oder 
aufgehoben werden. Das gleiche gilt für Änderungen des Stiftungszwecks. 

(3) Ortskirchliche Stiftungen und Pfründestiftungen erlangen die Rechtsfähigkeit durch Bekanntma-
chung der Stiftungsurkunde im Staats-Anzeiger für das Land Hessen. Die Bekanntmachung wird auf 
Antrag der zuständigen Kirchenbehörde durch den sachlich zuständigen Minister veranlaßt. Entspre-
chendes gilt für die Umwandlung, Zusammenlegung, Aufhebung und die Änderung des Stiftungs-
zwecks solcher Stiftungen. 

(4) Den Kirchen bleibt es überlassen, die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben der Stiftungsaufsicht 
zu regeln. 

(5) Kirchenverträge bleiben unberührt. 

(6) Abs. 1 bis 5 sind auch auf entsprechende Stiftungen einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anerkannten Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft anzuwenden. 

§ 22   Zweifel über die Rechtsnatur einer Stiftung 

Bestehen Zweifel über die Rechtsnatur einer Stiftung, vor allem darüber, ob sie eine Stiftung des bür-
gerlichen oder des öffentlichen Rechts, eine Familienstiftung, eine örtliche, kirchliche oder weltan-
schauliche Stiftung ist, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde. 

§ 23   Vermögensanfall 

(1) Ist in der Verfassung für den Fall des Erlöschens einer Stiftung kein Anfallberechtigter bestimmt, 
so fällt das Vermögen 

1. einer örtlichen Stiftung an die Gemeinde, den Landkreis oder den Zweckverband, 

2. einer vom Landeswohlfahrtsverband Hessen verwalteten Stiftung an den Landeswohlfahrtsverband 
Hessen, 

                                                           
8 Gültig bis: 31.12.2012. 



3. einer kirchlichen oder weltanschaulichen Stiftung an die Kirche, Religionsgemeinschaft oder Wel-
tanschauungsgemeinschaft, 

4. aller anderen Stiftungen an das Land. 

Auch im Falle von Nr. 1 bis 3 finden die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben 
anfallende Erbschaft Anwendung. 

(2) Die Anfallberechtigten haben das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken der Stiftung entspre-
chenden Weise zu verwenden. 

2.9 Mecklenburg-Vorpommern 

Stiftungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesstiftungsgesetz - 
StiftG M-V) 

Vom 07.06.2006 (GVOBl. M-V 2006, 366), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2012 
(GVOBl. M-V S. 502) 

§ 3   Stiftungsverzeichnis 

Das Justizministerium führt ein allgemein einsehbares Verzeichnis mit den Angaben der Stiftungsbe-
hörden zum Namen, zum wesentlichen Zweck, zum Sitz, zur Anschrift und zum Datum der Anerken-
nung der Stiftungen. Die Eintragungen begründen nicht die Vermutung der Richtigkeit. Darüber hin-
aus unterliegen stiftungsbehördliche Unterlagen zu einzelnen Stiftungen nicht einem allgemeinen In-
formationszugang. Angaben zu kirchlichen Stiftungen werden auf Antrag der zuständigen Kirchenbe-
hörde in das Verzeichnis aufgenommen.  

§ 11   Kirchliche Stiftung 

(1) Die kirchliche Stiftung ist eine Stiftung, die nach ihrem Zweck überwiegend kirchlichen Aufgaben 
gewidmet ist, und 

1. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt ist, 

2. organisatorisch mit einer Kirche verbunden ist oder 

3. ihren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche erfüllen kann. 

Die Stiftung bedarf der Einwilligung der zuständigen Kirchenbehörde vor der Anerkennung der 
Rechtsfähigkeit nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(2) Das Erstellen oder Ergänzen der Stiftungssatzung nach § 83 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und die Zweckänderung oder Aufhebung nach § 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind im Einver-
nehmen mit der Kirchenbehörde durchzuführen. 

(3) An die Stelle der Rechtsaufsicht nach den §§ 4 bis 9 tritt die Aufsicht nach kirchlichem Recht 
durch die zuständige Kirchenbehörde. 

(4) Bei Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die jeweilige Kirche, wenn die Stiftungssatzung 
nicht eine andere Regelung vorsieht. 



(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Stiftungen unter Aufsicht der sonstigen Religionsge-
sellschaften und der weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind. 

 

2.10 Niedersachsen 

Niedersächsisches Stiftungsgesetz (NStiftG) 
Vom 24.07.1968 (Nds. GVBl. 1968, 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.11.2004 (Nds. 

GVBl. S. 514) 

§ 9   Vermögensanfall 

(1) Ist für den Fall des Erlöschens einer Stiftung in dem Stiftungsgeschäft oder der Satzung weder ein 
Anfallberechtigter bestimmt noch einem Stiftungsorgan die Bestimmung des Anfallberechtigten über-
tragen, so fällt das Vermögen 

1. einer kommunalen Stiftung (§ 19 Abs. 1) an die kommunale Körperschaft, 

2. einer kirchlichen Stiftung (§ 20 Abs. 1) an die aufsichtführende Kirche, 

3. aller anderen Stiftungen an das Land. 

Auch in den Fällen der Nummern 1 und 2 gelten die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzli-
chem Erben anfallende Erbschaft entsprechend. 

(2) Alle Anfallberechtigten haben das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken der Stiftung entspre-
chenden Weise zu verwenden. 

§ 20   Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, 
kirchliche Aufgaben zu erfüllen, und 

1. von einer Kirche gegründet oder 

2. organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder 

3. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt oder 

4. deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche zu erfüllen 

sind. Kirchliche Stiftungen bedürfen der Anerkennung durch die zuständige Kirchenbehörde. 

(2) Entscheidungen der Stiftungsbehörde werden im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbe-
hörde getroffen. Für die Verwaltung der kirchlichen Stiftungen gilt § 6 nur insoweit, als keine entspre-
chenden kirchlichen Vorschriften bestehen. Im übrigen gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, daß die 
zuständige Kirchenbehörde Ausnahmen zulassen kann. An Stelle der Stiftungsbehörde erteilt die zu-
ständige Kirchenbehörde gemäß § 7 die Genehmigung von Satzungsänderungen, durch die nicht der 
Zweck einer kirchlichen Stiftung geändert wird. An die Stelle der Stiftungsaufsicht nach den §§ 10 bis 
16 tritt die Aufsicht nach kirchlichem Recht durch die zuständige Kirchenbehörde. 



(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 9 Abs. 1 gelten entsprechend für die Stiftungen der jüdischen Kultus-
gemeinden, der sonstigen Religionsgemeinschaften und der weltanschaulichen Gemeinschaften, sofern 
sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und die für die Aufsicht über die Stiftungen erforder-
lichen Vorschriften erlassen haben. 

2.11 Nordrhein-Westfalen 

2.11.1 Gesetz betreffend die Errichtung der „Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands“ als rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts 
Vom 15.07.1976 (GV. NRW. 1976, 264) 

§ 1 

Die "Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands" mit Sitz in Köln 
ist vorbehaltlich des § 3 Abs. 1 mit ihrer Errichtung durch den Verband der Diözesen Deutschlands als 
kirchliche Anstalt eine kirchliche Einrichtung in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. 

§ 2 

Die Zusatzversorgungskasse kann Kirchenbeamte haben. 

§ 3 

Der kirchliche Errichtungsakt bedarf der Genehmigung durch den Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Die Genehmigung des Errichtungsaktes setzt voraus, daß die (Erz-) Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland durch Vertrag mit dem Verband der Diözesen Deutschlands zuguns-
ten der Zusatzversorgungskasse die Leistungskraft der Kasse auf Dauer gewährleisten. 

Die Satzung und Satzungsänderungen bedürfen der Genehmigung durch den Kultusminister des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Satzungsänderungen, die 
lediglich auf einer Änderung der Versorgungstarifverträge beruhen. 

§ 4 

Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
errichtete Zusatzversorgungskasse. 

§ 5 

Das Gesetz tritt am 1. August 1976 in Kraft. 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis der Überprüfung spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2009. 

 

 



2.11.2 Gesetz über die jüdischen Kultusgemeinden im Lande Nordrhein-Westfalen 
Vom 18.12.1951 (GV. NW. S. 424) 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 1951 folgendes Gesetz beschlossen: 

§ 1   [Verleihungsakt] 

Jüdischen Kultusgemeinden (Synagogengemeinden) können auf Antrag die Rechte einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts verliehen werden. Die Verleihung spricht der Kultusminister im Einverneh-
men mit dem Justizminister aus. 

§ 2   [Satzung] 

Verfassung und Verwaltung der antragstellenden jüdischen Kultusgemeinde müssen durch Satzung 
geregelt sein. Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über 

a) die Abgrenzung des Gemeindebezirks, 

b) den Erwerb und den Verlust der Mitgliedschaft, 

c) die Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

d) die Kultusgemeindesteuern und -beiträge, 

e) die Organe der Gemeinde und ihre Befugnisse, 

f) die Gemeindeanstalten und Verwaltungskommissionen, 

g) die Satzungsänderungen, 

h) die Auflösung der Gemeinde. 

Die Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung des Kultusministers. 

§ 3   [Steuerordnungen] 

Kultusgemeindesteuern werden auf Grund der von den jüdischen Kultusgemeinden zu erlassenden 
Steuerordnungen erhoben. 

Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung des Kultus- und Finanzministers. 

§ 4   [Durchführung] 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlässt der 
Kultusminister, zu § 3 im Einvernehmen mit dem Finanzminister. 

§ 5   [Schlussvorschrift] 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt treten entgegen-
stehende Bestimmungen außer Kraft. 

 

 



2.11.3 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Derschlag 

Vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004, 685) 

§ 1    

Der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag werden die Rechte einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes und Artikel 22 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 Satz 2 der Verfassung des Deutschen Rei-
ches vom 11. August 1919 verliehen. 

§ 2 

 (1) Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erfolgt auf der Grundlage 
der Satzung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Gummersbach-Derschlag vom 14. Novem-
ber 1999. 

(2) Änderungen der Satzung sind der für Religionsangelegenheiten zuständigen obersten Landesbe-
hörde anzuzeigen. 

 

 

2.11.4 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Niederländisch-Reformierte Gemeinde zu Wuppertal 

Vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004, 685) 

§ 1 

Der Niederländisch-Reformierten Gemeinde zu Wuppertal werden die Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes und Artikel 22 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 Satz 2 der Verfassung des Deutschen Rei-
ches vom 11. August 1919 verliehen. 

§ 2 

(1) Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erfolgt auf der Grundlage 
der Gemeindeordnung für die Niederländisch-Reformierte Gemeinde zu Wuppertal vom 20. Januar 
2002. 

(2) Änderungen der Gemeindeordnung sind der für Religionsangelegenheiten zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. November 2004 

 
Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

 



Der Ministerpräsident 
Peer Steinbrück 

 
Der Finanzminister 

zugleich für 
den Innenminister 
Jochen Dieckmann 

 
Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 
 
 
 

2.11.5  Gesetz über die Verleihung der Rechtsstellung einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts an die kirchliche Einrichtung „Katholische Soldatenseelsorge“, Sitz 

Bonn 
Vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992, 467) 

§ 1 

Der „Katholischen Soldatenseelsorge" mit Sitz in Bonn wird die Rechtsstellung einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts verliehen. Diese Verleihung erfolgt auf der Grundlage der Satzung der „Katholi-
schen Soldatenseelsorge" vom 23. April 1990. 

§ 2 

Die „Katholische Soldatenseelsorge" kann Kirchenbeamte haben. 

§ 3 

Die Anstalt hat das Recht zur amtlichen Beglaubigung im Sinne der §§ 33, 34 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Dezember 1976 in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

§ 4 

Rechtsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen für Religionsgemeinschaften, die den Rechtssta-
tus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die öffentlich-rechtliche An-
stalt „Katholische Soldatenseelsorge". 

§ 5 

Die Anstalt „Katholische Soldatenseelsorge" untersteht der Aufsicht des Katholischen Militärbischofs 
für die Deutsche Bundeswehr. Die Aufsicht, die der katholische Militärbischof gemäß der Satzung der 
„Katholischen Soldatenseelsorge" in der jeweils geltenden Fassung ausübt, hat Rechtsgültigkeit nach 
staatlichem Recht. 

§ 6 

Änderungen der Satzung der kirchlichen Anstalt „Katholische Soldatenseelsorge" bedürfen der Ge-
nehmigung durch das Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit sie die Teilnahme 



der Anstalt am Rechtsverkehr und die Aufsicht des Katholischen Militärbischofs über die Anstalt „Ka-
tholische Soldatenseelsorge" betreffen. 

§ 7 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

2.11.6 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW)  
Vom 15.02.2005 (GV. NRW. 2005, 52), geändert durch Gesetz vom 09.02.2010 (GV. NRW. S. 

112) 

3. Abschnitt Stiftungsaufsicht 

§ 6 Grundsätze 

(1) Die Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes; kirchliche Stiftungen und diesen gleich-
gestellte Stiftungen (§ 13 Abs. 2) jedoch nur nach Maßgabe des § 14. 

(…) 

5. Abschnitt Kirchliche Stiftungen und diesen gleichgestellte Stiftungen 

§ 13 Begriffsbestimmung  

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtsfähige Stiftungen des Bürgerlichen 
Rechts, die 

a) von einer Kirche oder einer einer Kirche zuzuordnenden Einrichtung zur Wahrnehmung überwie-
gend kirchlicher, auch diakonischeroderkaritativer Aufgaben errichtet sind und nach innerkirchlichen 
Regelungen der Aufsicht einer kirchlichen Stelle unterliegen oder 

b) nach dem Willen der Stifterin oder des Stifters überwiegendkirchlichen, auch diakonischen oder 
karitativen Zwecken dienen und der Aufsicht einer kirchlichen Stelle unterliegen sollen. 

(2) Den kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind bürgerlich-rechtliche Stiftungen, die 

a) von einer öffentlich-rechtlichen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zur Wahrnehmung 
ihrer religiösen oder weltanschaulichen Ziele errichtet sind und nach für diese verbindlichen Regelun-
gen einer besonderen Stiftungsaufsicht unterliegen oder 

b) nach dem Willen der Stifterin oder des Stifters den Zielen einer öffentlich-rechtlichen Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft dienen und einer besonderen Stiftungsaufsicht nach Maßgabe der 
für diese Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft verbindlichen Regelungen unterliegen sollen. 

§ 14 Anzuwendende Vorschriften 

(1) Für kirchliche Stiftungen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sich nicht aus den Ab-
sätzen 2 bis 5 etwas anderes ergibt. 

(2) Die Anerkennung als kirchliche Stiftung bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Be-
hörde. 

(3) Für die Statusklärung in Zweifelsfällen gilt § 3 mit der Maßgabe, dass vor einer Entscheidung die 
Kirche zu hören ist. 



(4) Die Eintragung kirchlicher Stiftungen in das Stiftungsverzeichnis (§ 12) erfolgt nur im Einverneh-
men mit der jeweiligen Stiftung und der zuständigen kirchlichen Behörde. 

(5) Die kirchlichen Stiftungen unterliegen kirchlicher Stiftungsaufsicht. Die Bestimmungen des 3. 
Abschnitts finden auf sie keine Anwendung. Den Kirchen obliegt es, Art undUmfang der erforderli-
chen Regelungenin eigener Verantwortlichkeitzu treffen. Maßnahmen nach § 87 BGB ergehen nur im 
Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde. Die hierzu erlassenen Bestimmungen in 
kirchlichen Stiftungsordnungen werden auch im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

(6) Über eine Satzungsänderung gemäß § 5 Abs. 1 ist die zuständige kirchliche Behörde zu unterrich-
ten. Eine Entscheidung gemäß § 5 Abs. 2 bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behör-
de. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für die den kirchlichen Stiftungen gleichgestellten Stiftungen entspre-
chend. 

 

 

 

2.12 Rheinland-Pfalz 

Landesstiftungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LStiftG) 
Vom 19.07.2004 (GVBl 2004, 385) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Begriffsbestimmungen 

(…) 

(3) Öffentliche Stiftungen sind die Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die überwiegend gemeinnützi-
ge, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, und die Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. Für kirchliche Stiftungen gilt Absatz 6. 

(…) 

(6) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die kirchliche 
Aufgaben wahrnehmen und als kirchliche Stiftung errichtet oder anerkannt worden sind. Als kirchli-
che Stiftungen gelten auch Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die Aufgaben 
einer Jüdischen Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaft wahrnehmen und als dieser zugeordnete Stiftung errichtet oder anerkannt 
worden sind. 

§ 4   Stiftungsbehörden 

(1) Stiftungsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. 

(2) Oberste Stiftungsbehörde ist, vorbehaltlich des Absatzes 3, das für die Angelegenheiten der Stif-
tungen zuständige Ministerium. 



(3) Für Stiftungen, die vorwiegend der Religion, der Wissenschaft und Forschung, dem Unterricht und 
der Erziehung, der Kunst oder der Denkmalpflege gewidmet sind, ist das fachlich jeweils zuständige 
Ministerium oberste Stiftungsbehörde; dies gilt nicht, wenn die betreffende Ministerin oder der betref-
fende Minister oder eine Bedienstete oder ein Bediensteter dieses Ministeriums einem Organ der Stif-
tung angehört. Bei Stiftungen mit gemischten Zwecken entscheidet der überwiegende Zweck. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Landesregierung. 

(4) Soweit dies zur Vermeidung von Interessenkollisionen erforderlich ist oder wenn ein Mitglied der 
Landesregierung oder eine Bedienstete oder ein Bediensteter eines Ministeriums einem Organ einer 
Stiftung angehört, bestimmt die oberste Stiftungsbehörde diejenige Landesbehörde, die nach Errich-
tung der Stiftung mit Ausnahme des § 5 die Aufgaben der Stiftungsbehörde wahrnimmt. 

§ 5   Stiftungsverzeichnis 

(1) Die Stiftungsbehörde führt ein Verzeichnis der rechtsfähigen öffentlichen Stiftungen, die ihren Sitz 
in Rheinland-Pfalz haben (Stiftungsverzeichnis). Auf Antrag der zuständigen Kirchenbehörde werden 
auch kirchliche Stiftungen in das Stiftungsverzeichnis aufgenommen. 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen: 

1. der Name der Stiftung, 

2. der Zweck der Stiftung, 

3. das zur Vertretung berechtigte Organ der Stiftung, 

4. das Jahr der Errichtung der Stiftung, 

5. der Sitz der Stiftung sowie 

6. die Anschrift der Stiftung. 

(3) Die Stiftung hat die in Absatz 2 genannten Angaben und spätere Änderungen der Stiftungsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Eintragungen im Stiftungsverzeichnis begründen nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit. 

(5) Die Einsicht in das Stiftungsverzeichnis ist jedermann gestattet. Um eine Einsichtnahme auch in 
elektronischer Form zu ermöglichen, ist das Stiftungsverzeichnis in das Internetangebot der Stiftungs-
behörde einzustellen. 

Teil 3   Besondere Arten von Stiftungen 

§ 10   Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(…) 

(3) Ist bei einer Stiftung des öffentlichen Rechts eine anfallberechtigte Person oder Stelle nicht be-
stimmt, fällt das Stiftungsvermögen im Falle ihrer Aufhebung bei kirchlichen Stiftungen an die jewei-
lige Kirche, bei kommunalen Stiftungen an die stiftungsverwaltende kommunale Gebietskörperschaft 
oder den stiftungsverwaltenden Zweckverband und in allen sonstigen Fällen an das Land. 

§ 12   Kirchliche Stiftungen 



(1) Eine von der Kirche errichtete kirchliche Stiftung ist auf Antrag der zuständigen Kirchenbehörde 
durch die Stiftungsbehörde als rechtsfähig anzuerkennen, wenn der Kirchenbehörde die dauernde und 
nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gewährleistet erscheint, der Stiftungszweck das Gemein-
wohl nicht gefährdet und das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1 BGB genügt. Eine 
nicht von der Kirche errichtete kirchliche Stiftung ist mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Kirchenbehörde nach Maßgabe des Satzes 1 ebenfalls als rechtsfähige kirchliche Stiftung anzuerken-
nen. 

(2) Hat das zuständige Organ einer kirchlichen Stiftung eine Erweiterung oder Änderung des Stif-
tungszwecks, eine sonstige Änderung der Satzung, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung 
oder die Aufhebung der Stiftung beschlossen und hat die zuständige Kirchenbehörde hierzu ihre vor-
herige Zustimmung erteilt, so ist diese Entscheidung durch die Stiftungsbehörde auf Antrag anzuer-
kennen. 

(3) Kirchliche Stiftungen unterliegen nicht der Stiftungsaufsicht nach § 9. 

(4) Ist bei einer rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts eine anfallberechtigte Per-
son oder Stelle nicht bestimmt, fällt das Stiftungsvermögen im Falle ihrer Aufhebung an die jeweilige 
Kirche. 

 

 

2.13 Saarland 

Saarländisches Stiftungsgesetz 
Vom 11.07.1984 (Amtsblatt 2004, 1825), geändert durch das Gesetz vom 15.02.2006 (Amtsbl. 

S. 474, 530) 

§ 19 Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die nach ihren satzungsmäßigen Zwecken vorrangig kirchli-
chen Aufgaben dienen und 

1. von einer Kirche oder einer der Kirche zuzuordnenden Einrichtung errichtet sind oder 

2. nach dem Willen des Stifters organisatorisch mit einer Kirche oder einer der Kirche zuzuordnenden 
Einrichtung verbunden sind und ihre Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit diesen erfüllen können. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf kirchliche Stiftungen mit Maßgabe der Absätze 3 bis 5 
Anwendung. 

(3) Die Anerkennung als kirchliche Stiftung sowie die Genehmigung nach § 7 Abs. 3 und Maßnahmen 
nach § 8 können nur im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbehörde erfolgen. 

(4) Die kirchliche Behörde führt nach kirchlichem Recht die Stiftungsaufsicht, die an die Stelle der 
staatlichen Stiftungsaufsicht nach den §§ 10 bis 16 tritt. Sie ist zuständig für die Zulassung von Aus-
nahmen nach § 6 Abs. 1 Satz 2. 

(5) Sind für den Fall des Erlöschens einer Stiftung in der Satzung keine Anfallberechtigten bestimmt, 
so fällt das Vermögen der Kirche zu, mit der die Stiftung verbunden war. Diese hat das Vermögen der 
Stiftung zu einem dem Stiftungszweck möglichst nahe kommenden Zweck zu verwenden. 



(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Stiftungen von Religionsgemeinschaften, sofern sie 
Körperschaften öffentlichen Rechts sind. 

2.14 Sachsen 

Gesetz zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an 
die Opfer politischer Gewaltherrschaft (Sächsisches 
Gedenkstättenstiftungsgesetz – SächsGedenkStG) 

Vom 22.04.2003 (SächsGVBl. 2003, 107), geändert durch Gesetz vom 16.12.2012 
(SächsGVBl. S. 623) 

§ 6 Stiftungsrat 

(…) 

(4) Vertreter folgender Verbände, Einrichtungen oder Bereiche können zur Berufung in den Stiftungs-
rat vorgeschlagen werden: 

(…) 

2. Die Kirchen und jüdischen Religionsgemeinschaften in Sachsen können bis zu drei Vertreter vor-
schlagen. 

(…) 

§ 9 Stiftungsbeirat 

(1) Der Stiftungsbeirat besteht aus höchstens 20 Mitgliedern. Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden sowie einen Stellvertreter. 

(2) Die inhaltlich im Sinne von § 2 Abs. 1 tätigen Interessenvertretungen (Komitees und Verbände, 
Gedenkstätten- und Aufarbeitungsinitiativen) sowie die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kom-
munalen Träger von Gedenkstätten können je einen Vertreter für den Stiftungsbeirat vorschlagen. Die 
Mitglieder des Stiftungsbeirates werden vom Vorsitzenden des Stiftungsrates für eine Amtsperiode 
von vier Jahren berufen. Sie werden vom Vorsitzenden des Stiftungsrates für eine Amtsperiode von 
vier Jahren berufen. § 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 bleiben unberührt. Die Berufung bedarf der Zustim-
mung des Stiftungsrates. Wiederberufung ist möglich. § 6 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(…) 

 

2.15 Sachsen-Anhalt 

Stiftungsgesetz Sachsen-Anhalt (StiftG LSA) 
Vom 20.01.2011 (GVBl. LSA 2011, 14) 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Stiftungen im Sinne der §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches einschließlich der kirchlichen Stiftungen des bürgerlichen Rechts. 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SaGedenkStG&p=5�
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SaGedenkStG&p=7�
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SaGedenkStG&p=6�


(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Stiftungen, 

1. die überwiegend dazu bestimmt sind, kirchliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. a) die von einer Kirche errichtet oder 

    b) die organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder 

    c) deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche zu erfüllen sind oder 

    d) die in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind und 

3. die als kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts errichtet worden sind. 

(3) Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die staatlichen und die kirchlichen Stiftungen des öffentli-
chen Rechts. 

(4) Staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Stiftungen, die 

1. ausschließlich dazu bestimmt sind, öffentliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. mit dem Land organisatorisch verbunden sind und 

3. vom Land als staatliche Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden sind. 

(5) Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Stiftungen, die 

1. ausschließlich dazu bestimmt sind, kirchliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. mit einer kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts organisatorisch verbunden sind und 

3. von einer Kirche als kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden sind. 

(6) Den kirchlichen Stiftungen im Sinne der Absätze 2 und 5 sind Stiftungen von Religions- und Wel-
tanschauungsgemeinschaften gleichgestellt, sofern diese Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

Abschnitt 2 Stiftungen des bürgerlichen Rechts  

§ 10 Befugnisse der Aufsichtsbehörde  

(1) Die Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes, kirchliche Stiftungen jedoch nur nach 
Maßgabe des § 12. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, zu überwachen, dass die Stiftungsorgane die 
Rechtsvorschriften und den in Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung zum Ausdruck kommenden 
Stifterwillen beachten. Die Aufsicht ist so zu führen, dass die Entschlusskraft und die Eigenverantwor-
tung der Stiftungsorgane gefördert werden. 

(…) 

Abschnitt 4 Kirchliche Stiftungen 

§ 12 Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts 

(1) Eine Stiftung des bürgerlichen Rechts darf nicht ohne Einwilligung der zuständigen Kirchenbehör-
de als kirchliche Stiftung anerkannt werden. Gleiches gilt für die Änderung der Rechtsnatur einer 
kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts. 



(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts unterliegen nicht der Rechtsaufsicht des Landes, 
wenn 

1. die betreffende Kirche Rechtsvorschriften erlassen hat, die im Wesentlichen den staatlichen Vor-
schriften entsprechen, und 

2. die Stiftungen entsprechend diesen Vorschriften von der zuständigen Kirchenbehörde beaufsichtigt 
werden. 

(3) Ist bei einer kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts eine anfallberechtigte Stelle nicht be-
stimmt, fällt das Vermögen im Falle ihrer Aufhebung an die aufsichtführende Kirche. 

§ 13 Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts  

Eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts bedarf zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der Geneh-
migung durch das für die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche zuständige Ministerium. Die 
Staatskirchenverträge und das jeweilige kirchliche Recht finden Anwendung. 

Abschnitt 5 Bußgeld-, Übergangs- und Schlssvorschriften  

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 die Zusammensetzung der Organe, die zur Vertretung Befugten nebst 
deren ladungsfähigen Anschriften und Änderungen nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt, 

2. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 2 auf Verlangen Auskünfte nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder Geschäfts- und Kassenbücher, Akten und sonstige Unterlagen nicht, nicht voll-
ständig, nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Einsichtnahme vorlegt, 

3. entgegen § 7 Abs. 5 den Rechnungsabschluss nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise vorlegt, 

4. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 2 eine beanstandete Maßnahme vollzieht oder 

5. gegen eine vollziehbare Untersagung der Geschäftstätigkeit nach § 10 Abs. 7 Satz 1 verstößt. 

(2) Absatz 1 findet auf kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts und auf Stiftungen des öffentli-
chen Rechts keine Anwendung. 

(…) 

 



2.16 Schleswig-Holstein 

Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts [von Schleswig-
Holstein] 

(Stiftungsgesetz – StiftG) 
Vom 13.07.1972 (GVOBl. Schl.-H. S. 123), in der Fassung vom 02.03.2000 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 208), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.10.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Begriffsbestimmung 

Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts (§§ 80 bis 
88 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB), die ihren Sitz im Lande Schleswig-Holstein haben. 

§ 7   Vermögensanfall 

(1) Enthält das Stiftungsgeschäft oder die Satzung für den Fall der Auflösung oder Aufhebung einer 
Stiftung keine Bestimmung über die Verwendung des Vermögens, so fällt das Vermögen einschließ-
lich Verbindlichkeiten 

1. einer kommunalen Stiftung (§ 17) an die kommunale Körperschaft,  

2. einer kirchlichen Stiftung (§ 18) an die Aufsicht führende Kirche,  

3. einer anderen Stiftung an das Land (Fiskus).  

Ist eine Anfallberechtigte nach Satz 1 Nr. 2 nicht vorhanden, so fällt das Vermögen an den Fiskus.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 gelten die Vorschriften über eine dem Fiskus als 
gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft und § 46 Satz 2 BGB9 entsprechend. 

Abschnitt 2   Besondere Vorschriften 

§ 18   Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend kirchlichen Zwecken 
gewidmet sind und die 

1. organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder  

2. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind oder  

3. ihre Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche erfüllen können.  

Vor einer Anerkennung nach § 2 bedürfen kirchliche Stiftungen der Anerkennung durch die zuständi-
ge Kirchenbehörde. 

(2) Bei Maßnahmen, die kirchliche Stiftungen betreffen, führt die nach diesem Gesetz zu-ständige 
Behörde das Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbehörde herbei. Bei Satzungsänderungen, 
durch die der Stiftungszweck geändert wird, sowie bei Zusammenlegungen, Auflösungen und Aufhe-
                                                           
9 Anm.: Diese Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches hat folgenden Wortlaut: 

§ 46   [Anfall an den Fiskus] 
(...) 
(2) Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu 
verwenden. 



bungen von kirchlichen Stiftungen bedarf es außerdem des Benehmens der Ministerpräsidentin oder 
des Ministerpräsidenten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 und Abs. 2 gelten entsprechend für 
die Stiftungen der Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind. 

 

 

2.17 Thüringen 

Thüringer Stiftungsgesetz (ThürStiftG) 
Vom 16.12.2008 (GVBl. 2008, 561), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

21.12.2011 (GVBl. S. 531, 532) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(6) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die 

1. ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, Aufgaben einer mit dem Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts versehenen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu erfüllen 
und 

2. von einer Gemeinschaft nach Nummer 1 errichtet oder organisatorisch mit ihr verbunden oder in der 
Stiftungssatzung ihrer Aufsicht unterstellt sind oder deren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer 
solchen Gemeinschaft zu erfüllen ist. 

Dritter Abschnitt Besondere Arten von Stiftungen 

§ 16 Kirchliche Stiftungen 

(1) Eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts darf nicht ohne Zustimmung der betreffenden Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft als kirchliche Stiftung anerkannt werden. 

(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts unterliegen nicht der Aufsicht des Landes, wenn die 
betreffende Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft Rechtsvorschriften erlassen hat, die min-
destens § 12 genügen und die Stiftung entsprechend von der zuständigen Behörde der Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beaufsichtigt wird. Die Feststellung hierüber trifft die Stiftungsaner-
kennungsbehörde. Die §§ 9 bis 11 bleiben mit der Maßgabe unberührt, dass die jeweilige Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft den betreffenden Beschlüssen zugestimmt haben muss. 

(3) Eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts bedarf zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der Ge-
nehmigung durch das für die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirchen, Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften zuständige Ministerium. Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts un-
terliegen nicht der Aufsicht des Landes. 



(4) Hat das zuständige Organ einer kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts eine Erweiterung des 
Stiftungszwecks, eine sonstige Änderung der Satzung oder eine Auflösung der Stiftung beschlossen 
und hat die jeweilige Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft hierzu ihre Zustimmung erteilt, 
ist diese Entscheidung auf Antrag durch das nach Absatz 3 zuständige Ministerium zu genehmigen. 

(5) Ist bei einer kirchlichen Stiftung ein Anfallberechtigter nicht bestimmt, fällt das Vermögen im Fall 
ihrer Auflösung an die jeweilige Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft. 

(6) Abweichende Regelungen in Staatsverträgen bleiben unberührt. 
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